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I. 
2370 
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Prüfung der Einlrommensverhältnisse 
nach $j 25 Zweites Wohnungsbaiigesetz 

(Einkominensprüfungserlaß) 

RdErl. d. Ministers für Stadtentwicklung, 
Wohnen und Verkehr V. 6.4.1990 - 

IV C 1. - 6230 - 958189 

1 Notwendigkeit der  Prüfung 

Die Prüfung der Einkommensverhältnisse nach 25 
Zweites Wohnunrrsbaunesetz (11. WoBauG) in der 
Fassung der ~ e k a n n t m a c h u n g  vom 11. Juli 1985 
(BGBl. I S. 1284), zuletzt geändert durch das Gesetz 
zur Anpassung ,yon Eingliederungsleistungen für 
Aussiedler und Ubersiedler vom 22. Dezember 1989 
(BGB1. I S. 2398), ist  insbesondere Voraussetzung 
für: 

die Bewilligung von öffentlichen und nicht-öffentli- 
chen Mitteln a n  Bauherrn und Erwerber von Eigen- - 
heiinen, Eigeiisiedluiigen und eigengenutztcn EI- 
nent~ims\vohnuneen (66 25. 33 und 88a 11. WoßauG) 
nach den jewezs &enden ~ o h n u n g s b a u f ö r d e l  
rungsbestimmungen (WFB), 

die Anerkennung als geeignete Bewerberin oder Be- 
werber für mit öffentlichen und nicht-öffentlichen 
Mitteln geförderte Kaufeigenheime und Kaufeigen- 
t u m ~ w o h n u n ~ e n  nach 55'11. WoBauG, 

- 

die Ausstellune der Bescheinigungen A und B nach 
dem RdErl. , , ~ ~ s s t e l l u n g  von BesLheinigungen über 
die Weitereewährune von Aufwendunessubventio- 
nen", R~E;. V. 23. 3.1984 (SMBI. NW. 2370), in Ver- 
bindung mit dem RdErl. „Begrenzung des Mietan- 
stiegs durch Streckung von Aufwendungssubventio- 
nen", RdErl. V. 9.7. 1984 (SMBI. NW. 2370), 

die Gewährung von Aufwendungszuschüssen zur 
Mietpreisbegrenzung im öffentlich geförderten 
Wohnungsbau (Härteausgleich) nach dem RdErl. V. 

22.5.1989 (SMBl. NW. 2370), 

die Erteilung einer Bescheinigung zum Bezug einer 
im Zweiten Förderungsweg geförderten Wohnung 
gemäß 5 88 a Abs. 1 11. WoBauG, 

die Gewährung der Wohneigentumssicherungshilfe 
nach dem RdErl. „Richtlinien über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Erhaltung von Familienhei- 
men oder eigengenutzten Eigentumswohnungen" 
(Wohneigentumssicherungshilfe), RdErl. V. 6. 11. 
1986 (SMBl. NW. 641), 

die Förderung der Modernisierung nach dem RdErl. 
,,Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Modernisierung von Wohnraum" (ModR 1990) 
V. 10.10.1989 (SMBl. NW. 2375), 

die Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheini- 
gung oder Bezugsgenehmigung nach §§ 5 und 6 
Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) in der Fas- 
sung der  Bekanntmachung vom 22.Juli 1982 (BGBl. I 
S. 972), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Juli 
1985 (BGBl. I S. 1277), 

die Fortdauer der Wohnberechtigung nach Rück- 
zahlung der öffentlichen Mittel gemäß § 16 Abs. 3 
und 8 WoBindG, 

die Begrenzung der Verzinsung gemäß 2 Abs. 2 
und 3 der Verordnung über die Neuregelung von 
Zinsvergünstigungen bei mit öffentlichen Mitteln 
und mit Wohnungsfürsorgeinitteln geförderten Ei- 
gentumsinaßnahmen (1. ZinsVO) vom 25. Mai 1982 
(GV. LW. S. 268), zuletzt geändert durch Verordnung 
von1 25. Oktober 1983 (GV. NW. S. 445), - SGV. NW. 
641 - in Verbindung mit dem RdErl. ..Verzinsung 
\.oii Bau- und ~ i - i i i~ i tä t sda i~ le l ien  aus 'hffenrliclien 
.1Iittc.li-i ~i i id  \\~oliiiuiigsfiirsorge~nittelii nach $4 18;i 
bis f WoBindG, ~d1-,<,1. V. 22; 10. 1982 (sMB~."w. 
6411, 

1.11 die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe nach 5 3 
Abs. 1 des Gesetzes über den Abbau der Fehlsub- 
ventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) vom 
22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1523), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 8. Juni 1989 (BGBl. I S. 1058), in 
Verbindung mit Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzes über 
den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungs- 
Wesen für  das Land Nordrhein-Westfalen (AFUroG 
NW) vom 31. Oktober 1989 (GV. NW. S. 530lSGV. Wir. 
2030). 

2 Maßgebliche Einkommensgreiize 

Zur Feststellung des Gesamteinkommens des Fami- 
lienhaushalts sind die Jahreseinkommen Wohnunn- 
suchender und die Jahreseinkommen der zur ~am:- 
lie rechnenden Angehörigen zusammenzurechnen 
(§ 25 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 11. WoBauG). Zur Fa- 
milie rechnen die Angehörigen, die am Stichtag 
(Nr. 4) zum Familienhaushalt gehören oder alsbald - 
in  der Regel innerhalb von sechs Monaten - nach 
Bezug der Wohnung in den Familienhaushalt aufge- 
nommen werden sollen (3 8 11. WoBauG). Die Zuge- 
hörigkeit von Angehörigen zum Familienhausllalt 
is t  auf geeignete Weise nachzuprüfen, z. B. durch 
verwaltunnsinterne Rückfrage bei der zuständigen 
~ e l d e b e h g r d e .  Haben sich Zur Familie rechnende 
Angehörige kurz vor der Antragstellung an- oder 
abgemeldk; ist nachzuprüfen (zy B. durch Ermitt- 
lung der Gründe für den Zu- oder Wegzug), ob sie 
auf Dauer in den Haushalt aufgenommen oder aus 
dem Haushalt ausgeschieden sind. Zur Familie 
kann  auch bereits ein Kind gerechnet werden, des- 
sen  Geburt nach ärztlicher Bescheinigung innerhalb 
von 6 Monaten erwartet wird. 

2.1 Die Einkommensgrenze beträgt 21 600; DM zuzüg- 
lich 10200,- DM für die zweite und weitere 8000,- 
DM für  jede weitere zum Familienhaushalt rech- 
nende Person. Bei einem jungen Ehepaar, bei dem 
keiner der Ehegatten das 40. Lebensjahr vollendet 
hat,  erhöht sich die Einkommensgrenze um 8400,- 
DM bis zum Ablauf des 5. Kalenderjahres nach dem 
Jahr, in  dem die Ehe geschlossen wurde. 

2.2 Die Einkommensgrenze erhöht sich ferner um 
4 200,- DM für jede Person, deren Grad der Behinde- 
rung nicht nur vorübergehend mindestens 50 V. H. 
beträgt (Schwerbehinderte oder durch einen Gleich- 
stellunnsbescheid nach 8 2 Abs. 1 Schwerbehinder- 
t e n g c s ~ t z  ~ l c i c h ~ e s t c l l t e ) .  Beträgt der Grad der Bc- 
liinderung inindcstens 80 V. H., so erhöht sich die 
~inkomrnensgrenze um 9000,- DM. Der Grad der 
Behinderung ist durch amtlichen Bescheid oder 
amtliche Bescheinigung nachzuweisen (z. B. 
Schwerbehindertenausu~eis, Hentenbesclieid). 

2.3 Für  die Bildung !,On Einzeleigentum erhöht sich bei 
Aussiedler- und Ubersiedlerhaushalten die Einkom- 
mensgrenze bis zum Ablauf des fünften Kalender- 
jahres nach dem Jahr  der Einreise in den Geltungs- 
bereich des Gesetzes um 6 300,- DM. 

2.4 Unwesentlich ist eine Überschreitung der Einkom- 
mensgrenze um bis zu 5 vom Hundert. 

3 Ermittlung des Jahresei~ikomnieiis 

3.1 Jahreseinkommen ist nach 25 Abs. 2 Satz 1 
11. WoBauG die Summe der im maßgeblichen Kalen- 
derjahr bezogenen positiven Einkünfte im Sinne des 
$ 2  Abs. 1 und 2 des Einkon~niensteuergesetzes 
(EStG). 

Einkünfte sind danach 

a) bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb 
und selbständiger Arbeit der Gewinn und 

b) bei nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, 
Vermietung und Verpachtung und bei den sonsti- 
gen Einkünften im Sinne des $22 EStG (2. B. 
Renten) der Uberschuß der Einnahmen über die 
Werbungskosten. 

3.2 Zur Ermittlung des Überschusses der Einnahmen 
über die Werbungskosten sind die Werbungskosten 
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mit folgenden Pauschbeträgen abzuziehen, sofern 
nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen wer- 
den (§ 9 a EStG): 

- von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit 

a) bei Einkünften der Kalenderjahre 
bis einschließlicl~ 1989: 564,- DM, 

b) bei Einkünften aus Kalenderjah- 
ren ab 1990 der Arbeitnehmer- 
Pauschbetrag: 2 000,- DM, 

- von den Einnahmen aus Kapitalver- 
mögen: 100,- DM, 
bei zusammenveraiilagten Ehegat- 
ten: 200,- DUI, 

- von den Einnahmen im Sinne des 
3 22 Nrn. 1 und 1 a EStG (Renten und 
Unterhaltsleistungen): 200,- DR4. 

Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag darf nur bis zur 
Höhe der um den Versorgungs-Freibetrag ( 5  19 
Abs. 2 EStG) geminderten Einnahmen, die übrigen 
Pauschbeträge dürfen nur bis zur Höhe der Einnah- 
men abgezogen werden. 

3.3 Für die Feststellung des Jahreseinkommens gelten 
nach 3 25 Abs. 2 Satz 3 11. WoBauG die Vorschriften 
des Einkommensteuerrechts über die Ermittlung 
der Einkünfte; insbesondere sind steuerfreie Ein- 
nahmen nicht anzurechnen. Zu den steuerfreien 
Einnahmen gehören: 

3.31 die steuerfreien Einnahmen gemäß 3 und 3a 
EStG. Hierzu zählen z. B. 

- das Kindergeld nach der Kindergeldgesetzge- 
bung, 

- das Pflegegeld aus öffentlichen Kassen für Kinder 
in  Familienpflege sowie das Erziehungsgeld nach 
3 4 des Bundeserziehungsgeldgesetzes in  der Fas- 
sung vom 25. Juli 1989 (BGBl. I S. 1550), 

- Leistungen nach dem Kindererziehungsleistungs- 
gesetz vom 12. Juli 1987 (BGBI. I S. 1585), 

- Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeld- 
gesetz, 

- Leistungen aus einer Krankenversicherung, 
- Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversiclie- 

rung , 
- Zuscl~üsse der Rentenversicherungsträger zu den 

Aufwendungen für die Krankenversicherung der 
Rentner nach 1304e RVO, 

- Sachleistungen aus der gesetzlichen Rentenversi- 
cherung der Arbeiter und der Angestellten und 
aus der Knappschaftsversicherung, 

- Kinderzuschüsse aus den gesetzlichen Renten- 
versicherungen; 

3.32 steuerfreie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit gemäß S 3 b EStG; 

3.33 die steuerfreie Arbeitnehmer-Sparzulage nach dem 
5. Vermögensbildungsgesetz in der Fassung der  Be- 
kaiintinachung vom 19. Januar  1989 (BGBI. I S. 137). 

3.34 Bei der Ermittlung der Einkünfte aus niclitselbstän- 
diger Arbeit sind bis einschließlich Kalenderjahr 
1989 der Weihnachts-Freibetrag ($ 19 Abs. 3 EStG) 
von 600,- DM und der Arbeitnehmer-Freibetrag 
( 5  19 Abs. 4 EStG) von 480,- DM jährlich abzuziehen. 
Bei Einkünften ab dem Kalenderjahr 1990 ersetzt 
der Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 2 000,- DM die 
genannten Freibeträge. Der Sparer-Freibetrag und 
d-.r gemeinsame Sparer-Freibetrag dürfen nicht hö- 
her sein als die um die Werbungskosten geminder- 
ten Kapitalerträge. Bei der Ermittlung der Einkünf- 
te aus Kapitalvermögen ist der Sparer-Freibetrag 
(3 20 Abs. 4 EStG) abzusetzen; e r  beträgt 600,- DM, 
bei zusaminenveranlagten Ehegatten 1200,- D14 (bis 
einschließlich Kalenderjahr 1989: 300 DM, bei zu- 
sammenveranlagten Ehegatten: 600 DM). 

3.4 Zur Feststellung des Jahreseinkommens sind ab- 
weichend von der steuerlichen Einkunftsermittlung 
die in Numnier 3.41 aufgeführten steuerpflichtigen 
Einnahmen abzuziehen und die in Nummer 3.42 auf- 

geführten steuerfreien Einnahmen anzurechnen 
($25 Abs. 2 Satz 4 11. WoBauG). 

3.41 Als einkommensmindernd sind abzusetzen: 

3.411 die gesetzlichen und tariflichen Kinderzulagen zu 
Löhnen, Gehältern und Renten sowie vergleichbare 
Bezüge. Kinderzuschüsse aus der gesetzlichen Ren- 
tenversicherung werden nach Nummer 3.31 als 
steuerfrei nicht angerechnet und dürfen daher nicht 
abgezogen werden. Abzuziehen ist bei Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst (z. B. Beamten, Richtern und 
Soldaten sowie bei Angestellten und Arbeitern) und 
bei vergleichbaren Beschäftigungsverhältnissen die 
Erhöhung der Ortszuschläge, die mit Rücksicht auf 
Kinder im Sinne des § 32 Abs. 4 bis 7 EStG gewährt 
werden; 

3.412 Aufwendungen in Höhe des gesetzlichen Unter- 
haltsanspruches 

a) für nicht zum Haushalt rechnende Verwandte 
der wohnungsuchenden Person oder des Ehegat- 
ten, 

b) für  den geschiedenen oder dauernd getrennt le- 
benden Ehegatten und 

C) bei Nichtigkeit oder Aufhebung der Ehe. 

Die Höhe der gesetzlichen Unterhaltsverpflichtung 
bestimmt sich bei ausländischen Staatsangehörigen 
gemäß Artikel 18 EGBGB regelmäßig nach dem Un- 
terhaltsrecht des Aufenthaltsortes des Unterhalts- 
berechtigten. 

3.42 Als einkommenserhöhend sind anzurechnen: 

3.421 Einkünfte, für die ein Anspruch auf Befreiung von 
der Einkommensteuer nach den Doppelbesteue- 
rungsabkommen besteht, sowie die Einkünfte aus 
Gehältern und Bezügen aus einer Beschäftigung bei 
internationalen oder übernationalen Organisatio- 
nen, die nach F( 3 EStG steuerbefreit sind. Dies gilt 
jedoch nicht für die Einkünfte von Angehörigen di- 
plomatischer Vertretungen, die gemäß Artikel 37 in 
Verbindung mit Artikel 34 des „Wiener Uberein- 
kommens über diplomatische Beziehungen" vom 
6. August 1964 (BGBI. I1 S. 957) steuerfrei sind; 

3.422 Beträge für Sonderabschreibungen, die bei der  Ein- 
kommensteuer unter anderen Gesichtspunkten als 
denen der Wertminderung abgesetzt werden, insbe- 
sondere solche nach § 7 b  EStG und nach 82a 
EStDV, soweit sie die nach 7 EStG zulässigen Ab- 
setzungen für Abnutzung (AfA) übersteigen. Die 
AfA nach § 7 EStG bleibt also bei der Feststellung 
des Jahreseinkommens abgezogen; hinzuzurechnen 
ist lediglich die die A£A nach 7 EStG übersteigende 
Sonderabschreibung. Die AfA gemäß 7 Abs. 4 oder 
5 EStG ist von den hierfür maßgeblichen Anschaf- 
fungs- oder Herstellungskosten zu bemessen; die 
Bemessungsgrundlage ist nicht wie bei 9 7 b EStG 
begrenzt. Bei selbstgenutzten Wohnungen im eige- 
nen Haus ist der gesamte Betrag der Sonderab- 
Schreibung hinzuzurechnen, soweit der Nutzungs- 
wert pauschal nach § 21 a EStG ermittelt wird; denn 
die normale AfA nach § 7 EStG ist bei der pauscha- 
len Nutzungswertbesteuerung bereits berücksich- 
tiet. Dies eilt insbesondere für  selbsteenutzte Einfa- 
m:lienhäcser und Eigentumswohnungen sowie für 
ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzte 
~weifamilienliäuser,Ydie bis zum 31. 12. 1986 herge- 
stellt oder angeschafft worden sind; 

3.423 derjenige Teilbetrag von Versorgungsbezügen, der 
nach $ 19 Abs. 2 EStG in Höhe von 40 V. H. dieser Be- 
züge, höchstens jedoch von 4800; DM jährlich, 
steuerfrei bleibt; 

3.424 derjenige Teilbetrag von steuerpflichtigen Renten 
im Sinne des 22 Nr. 1 Buchstabe a) EStG, der über 
den Ertragsanteil hinausgeht und steuerfrei ist. 22 
Nr. 1 Buchstabe a )  EStG regelt die Besteuerung von 
Leibrenten, bei denen in den einzelnen Bezügen 
Einkünfte aus Erträgen des Rentenrechts enthalten 
sind. Zu diesen Leibrenten zählen vor allem die Al- 
ters- und Invalidenrenten aus den gesetzlichen Ren- 
tenversicherungen der Arbeiter und Angestellten 
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und aus der I<nappschaftsvcrsiclierung sowie die 
Renten aus Versiclierungsverträgen. Bei der Be- 
steuerung wird die Steuer nur von dein sogenannten 
Ertragsanteil bemessen. 

Bei der Ermittlung der Suinine der Einkünfte (vgl. 
Nummer 3.2) werden nur positive Eiiiliüiifte ange- 
rechnet, nicht auch negative Einkünfte (Verluste). 
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunfts- 
arten uiid mit Verlusten des zusaininenveranlagten 
Ehegatten ist nicht zulässig (9 25 Abs. 2 Satz 1 Halb- 
satz 2 11. WoBauG). 

Da nach 9 25 Abc. 2 11. WoBauG die Suinnie der posi- 
tiven Einkünfte mit den Zu- und Abschlägen nach 
Nummer 3.4 bis 3.424 maßgebend ist, ist das ,,zu ver- 
steuernde Einkominen" nicht maßgeblich. Deshalb 
dürfen der Altenentlastungsbetrag, der Ausbil- 
dungsplatz-Abzugsbetrag nach 59 2 Abs. 3, 24a uiid 
24 b EStG, Sonderausgaben, außergewöhnliche Bela- 
stungen nach 9 2 Abc. 4 EStG, der Freibetrag für 
Forst- und Landwirte nach 9 13 Abs. 3 EStG oder 
steuerlich anzuerkennende Sonderfreibeträge nicht 
abgesetzt werden. 

Von dem ermittelten Jahreseinkommen ist ein Be- 
trag von 10 vom Hundert abzuziehen, wenn Steuern 
voin Einkomrncn (Lohn- oder Einltomiiiensterier) 
entrichtet werde11 (9 25 ~ i b s .  2 Satz 5 11. M1oHauG). 

Keine Lohn- oder Einkommensteuer entrichten 
Teilzeitbeschäftigte, für deren Einkünfte der Arbeit- 
geber gemäß § 40 Abs. 3 in Verbindung mit § 40a 
EStG die Möglichkeit der pauschalen Besteuerung 
wählt. Da die vom Arbeitgeber pauschal entrichtete 
Lohnsteuer dem Arbeitnehmer einkommensteuer- 
rechtlich nicht zugerechnet werden kann, ist der Ab- 
zug von 10 vom Hundert nicht zulässig. 

Maßgebliches Kalenderjahr 

Für die Überprüfung der Einkommensverhältnisse, 
also die Feststellung der Einkommensgrenze und 
die Berechnung des Einkommens, ist  jeweils der 
Stichtag maßgebend, der in den unter Nummern 1.1 - 
1.11 aufgeführten Rechts- oder Verwaltungsvor- 
schriften genannt ist, und zwar 

bei der Bewilligung von öffentlichen oder nichtöf- 
fentlichen Mitteln nach Numiner 1.1: 
der Zeitpunkt der Antragstellung, 

bei der Anerkennung als geeigneter Bewerber nach 
Nummer 1.2: 
der Zeitpunkt des Kaufvertragsabschlusses, 

bei der Ausstellung der Bescheinigungen A und B 
nach Numiner 1.3: 
der Zeitpunkt der Antragstellung, 

bei der Gewährung von Aufwendungszuschüssen 
nach Nummer 1.4: 
der Zeitpunkt der Antragstellung, 

bei der Ausstellung einer Bescheinigung nach Num- 
mer 1.5: 
der Zeitpunkt der Antragstellung, 

bei der Gewährung der Wohneigentumssiclierungs- 
hilfe nach Nummer 1.6: 
der Zeitpunkt der Antragstellung, 

bei der Förderung der Modernisierung nach Num- 
mer 1.7: 
der Zeitpunkt der Antragstellung, 

bei der Ausstellung von Bescheinigungen und Be- 
zugsgenehmigungen nach Nummer 1.8: 
der Zeitpunkt der Antragstellung (s 5 Abs. 1 Satz 3 
I-Ialbsatz 1 WoBindG) oder 
der Zeitpunkt des Bezuges der Wohnung (5 5 Abc. 1 
Satz 3 Halbsatz 2 WoBindG), 

bei der Feststellung der Wohnberechtigung nach 
Nummer 1.9: 
der Zeitpunkt der Rückzahlung der öffentlichen 
Mittel (5 16 Abs. 8 WoBindG), 

4.1.10 bei der Begrenzung der Verzinsung nach Nummer 
1.10: 
der Erste des Monats, der dem Zahlungsabschiiitt 
vorangeht, für den die Zinsbegrenzung beantragt 
wird, 

4.1.11 bei der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe nach 
Nummer 1.11: 
der 1. April des dem Leistungszeitraum vorausge- 
henden Jahres  [ 5 3  Abs. 2 AIWOG und Artikel 2 Nr. 2 
Buchstabe b) AFWoG NW, mit Ausnahmen]. 

4.2 Bei der Berechnung des Einkommens ist in der Re- 
gel das  Jahreseinkommen des Kalenderjahres zu- 
grundezulegen, das den1 Stichtag vorangegangen ist 
(s 25 Abs. 2 Satz 1 11. WoBauG). 

Abweichend von dieser Regel sind zugrundezulegen 

a) die Einliünfte des lauferideii Jahres, also des Ka- 
lenderjahres, in das der Stichtag fällt (vgl. Nr. 
4.21), oder 

b) das  Zwölffache der Einkünfte des letzten Monats, 
vor dem Stichtag (vgl. Nr. 4.22), 

wenn sie voraussichtlich auf Dauer höher oder nied- 
riger sind als die Einkünfte des vergangenen Kalen- 
derjahres (5 25 Abc. 2 Satz 2 11. WoBauG). Dies ist 
der Fall, wenn die dauerhafte Erhöhung oder Ver- 
ringerung der Einkünfte vor dem Stichtag bereits 
eingetreten ist oder am Stichtag sicher festgestail- 
den hat. Unberücksichtigt bleibt eine Einkunftsver- 
änderung, die nur auf steuerlicher Berücksichtigung 
des zur Förderung anstehenden Objektes beruht. 

Eine Veränderung der Einkünfte ist  als dauerhaft 
anzusehen, wenn sie voraussichtlich auf unbe- 
stimmte Zeit oder für mindestens 3 Jahre bestehen 
bleiben wird (also z. B. bei Erziehungsgeldgewäh- 
rung und anschließender Beurlaubung für die Dauer 
von insgesamt mindestens 3 Jahren, dagegen nicht 
der Grundwehrdienst oder Umschulungs,maß- 
nahmen). Eine über 3 Jahre hinausreichende Ande- 
rung der  Einkünfte ist  nicht erforderlich. Für die 
\/erscliiedcncn Ailwendungsbcreiche des 3 25 
11. WoBauG kann der ~inbestiinnitc Rechtsbegriff 
„auf Dauer" je nach Besonderheit der betreffenden 
Rechtsmaterie (z. B. für Zwecke des Abbaues von 
Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen) ab- 
weichend definiert werden. 

Die Nachhaltigkeit der Veränderung (z. B. aufgrund 
von Arbeitslosigkeit) ist  individuell aus der Sicht des 
Stichtages zu beurteilen. Die so getroffene Feststel- 
lung des anreclienbaren Einkommens ist bindend. 
Wirvd nachträglich ein fiktiv ermitteltes Einkommen 
durch konkreten Einkommensnachweis in abwei- 
chender Höhe belegt, so kommt unter den Voraus- 
setzungen des § 49 VwVfG hW der Widerruf des auf 
der Hochrechnung beruhenden Bescheides in Be- 
tracht. 

l<inl<iinI'te, dic in Kiileiidcrjahrc:n erzielt \vcrcI(~n, clie 
aiif das laufciidc I<alcndei~jülir folgen, siiid niclit :in- 
i~ccliiiungsfähig. Allerdings können sict aus der Siclit 
des Sticliraccs zur Be~ir tci l i i i i~ dcr Nnclilialtigli<~it 
der ~ e r ä n d e r u n ~  des Einkomnlens iin laufenden 
Kalenderjahr (z. B. aufgrund einer Uinschulungs- 
inaßnahme oder wegen wegfallender Zuschläge für 
Uberstunden) herangezogen werden. 

4.21 Die Einliünfte des laufenden Jahres  (Nr. 4.2 Buch- 
stabe a )  können festgestellt werden, indem die Ein- 
künfte der vor dem Stichtag vergangenen Monate 
des Kalenderjahres ermittelt und die inutinaOliclien 
Einkünfte der restlichen Monate hinzugerechnet 
werden. Hierbei sind dauerhafte Veränderungen der 
Einkünfte zu berücksichtigen, wenn sie nach dein 
Stichtag, aber noch im laufenden Jahr  eintreten 
(z. B. Beginn der Altersrente, Pensionierung, Auf- 
nahme der Berufstätiglieit nach Abschluß der Aus- 
bildung). Dies setzt voraus, daß die künftige Verän- 
derung ain Stichtag sicher feststand. Hiernach ist 
eine künftige Lohn- oder Gehaltserhöhung nicht zu 
berücksichtigen, wenn Tarifverträge oder Besol- 
duiigsgesetz zwar am Stichtag bereits verabschiedet 
sind, jedoch ein Rechtsanspruch auf die individuelle 
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Lohn- oder Gehaltserhöhung noch nicht besteht. Ei- 
ne dauerhafte Veränderung liegt auch vor, wenn 
sich durch den Bezug der begehrten Wohnung die 
Einkünfte im laufenden Kaleilderjallr (z. B. infolge 
der Werbungskosten für Fahrten zwischen Woll- 
nung und Arbeitsstätte) erhöhen oder verringern. 

4.22 Wird das Zwölffache der Einlriinfte des letzten Mo- 
nats (Nr. 4.2 Buchstabe b) zugrundegelegt, so sind 
auch einmalige Einkünfte anzurechnen, die zwar 
nicht im letzten Monat bezogen wurden, aber im 
laufenden Jahr  anfallen ($25 Abs. 2 Satz 2 Halb- 
satz 2 11. WoBauG), z. B. Weihnachtsgeld, Urlaubs- 
geld oder zusätzliche Monatsgehälter. Es is t  unzu- 
lässig, einzelne Tages- oder Wochenverdienste auf 
ein Monats- oder Jahreseinkommen hochzurechnen. 

4.23 Von den beiden Berechnungsweisen nach Nummern 
4.21 oder 4.22 ist diejenige anzuwenden, die das 
wirklichlreitsnähere und dauerhafte Einkommen er- 
gibt. Die Berechnungsweise nach Nummer 4.21 ha t  
den Vorzug, daß sie eine breitere Basis hat, und 
zwar um so mehr, je mehr Monate des Kalenderjah- 
res bis zum Stichtag vergangen sind. Die Berech- 
nungsweise nach Nummer 4.22 ergibt dagegen das 
zutreffende Ergebnis, wenn erst kurz vor dem Stich- 
tag dauerhafte Veränderungen eingetreten sind. 

5 Durchführung der Prüfung 

5.1 Zur Prüfung der Einlrommensverhältilisse hat  der 
Wohnungsuchende eine vollständig ausgefüllte Er- 
klärung nach den Anlagen 1 a oder 2 a  vorzulegen. 
Sofern dies unmöglich oder unzumutbar ist, können 
die Einkommensverhältnisse auch auf sonstige ge- 
eignete Weise nachgewiesen oder glaubhaft ge- 
macht werden. 

Bei der Einkommensprüfung und insbesondere der 
Verwendung der Vordrucke sind die Belange des 
Datenschutzes nach Maßgabe des Gesetzes zur 
Fortentwicklung des Datenschutzes (GFD) vom 
15. März 1988 (GV. NW. S. 16OlSGV. NW. 20061) zu 
berücksichtigen. Es enthält in Artikel 1 das Gesetz 
zum Schutz personenbezogener Daten (Daten- 
schutzgesetz NW - DSG hW), das nach seinem § 2 
für die Behörden, Einrichtungen und sonstigen öf- 
.fentlichen Stellen des Landes, für die Gemeinden 
und Gemeindeverbände sowie für die sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und deren Verei- 
nigungen (öffentliche Stellen) gilt, soweit diese per- 
sonenbezogene Daten in oder aus Dateien oder Ak- 
ten verarbeiten. Nach 12 DSG NW sind bei Erhe- 
bung von Daten bei Betroffenen diese über den Ver- 
wendungszweck aufzuklären. Werden die Daten 
aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, so sind die 
Betroffenen in geeigneter Weise über diese aufzu- 
klären. Soweit eine Auskunftspflicht besteht (z. B. 
nach § 5 Abc. 1 des Gesetzes über den Abbau der 
Fehlsubventionierung im Wohnungswesen) oder die 
Angaben Voraussetzung für die Gewährung von 
Rechtsvorteilen sind, sind die Betroffenen hierauf, 
sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuwei- 
sen. 

Die Anlage 1 a ist für TVohnungs~~chei~dc mit Ein- 
künften aus nichtselbständiger Arbeit und aus Rcn- 
ten bestimmt. Sie ist auch dann zu verwenden, wenn 
der Wohnungsuchendc zur Einkommensteuer ver- 
anlagt wird und noch anderc Einkünfte bezieht. Die 
Angaben in der Eii~ltommenserlrlärung sind d ~ ~ r c h  
Unterlagen des Mrohnungsuchenden (z. B. Einkom- 
mensteuerbescheid) oder durch Bestätigungen des 
Arbeitgebers oder des Finanzamtes nachzuweisen. 

5.12 Die Anlage 2 a  ist für Wohnungsuchende mit Ein- 
künften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebe- 
trieb, selbständiger Arbeit, ICapitalvermögen oder 
Vermietung und Verpachtung bestimmt. Die Summe 
der Einkünfte ist dem Einkommcnsteuerbescheid zu 
entnehmen. Von diesem Betrag sind steuerfreie Ein- 
nahmen nicht abzusetzen, da sie bereits bei der Er- 
mittlung der Summe der Einkünfte außer Betracht 
geblieben sind. 

Liegt der Einkommensteuerbescheid für das  maß- 
gebliche Kalenderjahr noch nicht vor, so ist von dem 
Ergebnis der letzten steuerlichen Veranlagung aus- 
zugehen. Der Wohnungsuchende hat  im übrigen an- 
zugeben und ggf. glaubhaft zu machen (z. B. durch 
Bestätigung seines Steuerberaters), ob und in wel- 
chem Umfang sich seine Einkünfte in dem maßgeb- 
lichen Kalenderjahr verändert haben. 

5.13 Werden die Unterhaltskosten aller zur Familie rech- 
nenden Personen nur  aus Renten gedeckt, so kann 
die Einkommensgrenze in der Regel ohne besonde- 
ren Nachweis der Einkommenshöhe als eingehalten 
angesehen werden ( 5  25 Abc. 3 11. WoBauG). Dage- 
gen sind in jedem Falle Einkommensnachweise zu 
fordern, um die Zugehörigkeit zum Personenkreis 
der Minderverdienenden nach $94 Abs. 2 und 5 
Abs. 3 WoBindG festzustellen. 

5.2 Bezüglich des Einkommens haushaltsangehöriger 
Personen haben Wohnungsuchende entweder zu 
versichern, daß die Angehörigen kein eigenes Ein- 
kommen haben, oder eine vom Angehörigen ausge- 
füllte Einkommenserklärung nach den Anlagen 1 b 2f;g;;b 
oder 2 b  vorzulegen. Für die Prüfung des Einkom- 
mens Angehöriger gelten die Vorschriften über die 
Prüfung des Einkommens Wohnungsuchender ent- 
sprechend; hierbei ist  von dem Jahreseinkommen 
desjenigen Angehörigen ein Betrag von 10 V. H. ab- 
zuziehen, der Steuern vom Einkommen entrichtet 
(vgl. Nr. 3.7). Hierbei ist für  jeden Angehörigen ge- 
sondert das maßgebliche Kalenderjahr gemäß Num- 
mer 4 festzustellen. 

5.3 Art und Ergebnis der Einkommensprüfung sind alt- 
tenkundig zu machen. Die Einkommenserklärungen 
sind zu den Akten zu nehmen und für mindestens 
fünf Jahre  aufzubewahren. 

6 Dieser RdErl. trit t  a m  Tage nach der Veröffentli- 
chung in Kraft. 

Mit Wirkung vom gleichen Tag werden die RdErl. d. 
Innenministers V. 1. 3. 1980 (SMBI. NW. 238) U. d. Mi- 
nisters für Landes- und Stadtentwicltlung V. 22. 3. 
1984 (SMB1. NW. 2370) aufgehoben. 



Fehlbelegungsabgabe: Bitte innerhalb eines 
Monats mit der ,,Wohnungsinhabererklarung" 

Einkommenserkl3rung für den sozialen Wohnungsbau 
von WohnungsuchendenIWohnungsinhabern mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit undloder Renten (bitte Erläuterungen beachten) 

- 
Wohnungsuchende Person/Wohnungsinhaber/in (Name und Vorname) ~ e b u r t s d a F - 7  

! 
1 

Beruf (Anm. 1) Anschrift 

I 

1. Einkünfte 
Ich hatte folgende Bruttoeinnahmen einschließlich Überstunden- 
vergütungen aus nichtselbständiger Arbeit und Renten (Anm. 2) 

in der Zeit in der Zeit 1 vom (letzter Monat vor dem Stichtag)') 
/ bis I bis 1 

im Monat 

- 

im vergangenen 
Kalenderjahr 

1 19 

') Bei 

im laufenden 
Kalenderjahr 

19 

Gehälter, Löhne, Provisionen. Gratifikationen, Tantiemen und an- 
dere Bezüge (auch Sachbezüge U. Vorteile) aus dem Dienstver- 
hältnis (ohne Nrn. 1.51 bis 1.53) (Anm. 3) 

Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder und andere 
Bezüge und Vorteile aus früheren Dienstleistungen (ohne Nrn. 
1.51 bis 1.53) (Anm. 3) 

Renten und Unterhaltsleistungen (Anm. 4): 

Zwischensumme (Nrn. 1.1 + 1.2 + 1.3) 

Monatsbetrag: 

Jahresbetrag: 

Außerdem erhalte ich jährlich (Anm. 5) 

Urlaubsgeld 

Weihnachtsgeld 

13. Monatsgehalt U. a 

Zwischensumme (Nr. 1.42 bis 1.53) 

Nicht anrechenbare Beträge 
VonderZwischensumme(Nr. 1.54)sindabzusetzen(Jahresbetrag): 

in den Bruttoeinnahmen enthaltene steuerfreie Einnahmen1 
Jahresbetrag (Anm. 6): 

bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit ein Arbeitnehmer- 
Pauschbetrag von 2000,- DM 
(erstmals bei Einkünften ab 1. 1. 1990, Anm. 7) 

bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit bis einschl. 1989: 
der Weihnachtsfreibetrag von 600,- DM, der Arbeitnehmer- 
Freibetrag von 480,- DM und der Werbungskosten- 
Pauschbetrag von 564,- DM (Anm. 7) 

bei Renten und Unterhaltsleistungen der Werbungskosten- 
Pauschbetrag von 200,- DM 

auf der Lohnsteuerkarte undloder im Lohnsteuer- 
Jahresausgleich für 1 9  über den Werbungskosten-Pausch- 
betraq1Arbeitnehmer-Pauschbetraq hinaus anerkannte 
~erbün~skos ten  (Anm. 7) 

gesetzliche und tarifliche Kinderzulagen zu Löhnen, Gehaltern 
und Renten sowie vergleichbare Bezüge (Anm. 8) 

Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflich- 
tungen (Anm. 9) 

Summe der Einkünfte aus nichtselbständiger ArbeitIRenten 
(Nr. 1.54 abzüglich Nrn. 2.1 bis 2.7), ohne die weiteren Einkünfte 
(Nr. 4) 

Verwendung des Vordruckes für Zwecke der Fehlbelegungsabgabe ist dies der 1. April-.-., die Angabe bezieht sich also auf den März 19.--. 
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Weitere Einkünfie 
Aueerden vorstehend angegebenen Einkünften habe ich folgende Einkunfte: 

Einkünfte Darin berücksichtigte Zustehende Anrechenbarer 
Sonderabschreibung Absetzung positiver Betrag ") 

nach § 7 EStG (Sp. 1 + Sp. 2 - Sp. 3) 

Einkunftsart aus (Anm. 10): 

Vermietung und Verpachtung (Anm. 11) 

selbständige ArbeitlGewerbebetrieb 

Land- U. Forstwirtschaft 

Kapitalvermögen 

sonstige Einkünfte L - L  
Summe weiterer anrechenbarer Einkünfte (Nr. 4.11 + 4.12 + 4.13 + 4.14 + 4.15) 

Nur bei Einkunitsermittlungen für Zwecke der Fehlbelegungsabgabe 

Abzugsbeträge gem. Artikel 2 Nr. 2AFWoG NW 

Jahreseinkommen (Nr. 3 + Nr. 4.16 abzgl. 4.17) 

0 Ich zahle Steuern vom Einkommen (Lohn- oder Einkommensteuer). Das Jahreseinkommen 
vermindert sich um 10v H. (Anm. 12) 

Anrechenbares Jahreseinkommen 

5 Maßgebender Zeitraum 

5.1 VordemStichtag(Anm. 2)Iiabensich meine Einkünftedeslaufenden Jahresoder im letzten Monatvordem Stichtaggegenüberdem vergan- 
genen Jahr dauerhaft 

5.11 C] erhöht, weil 

5.12 verringert, weil 

5.2 Nach dem Stichtag haben sich meine Einkünfte aus Gründen, die am Stichtag bereits sicher festgestanden haben, gemäß der beigefügten 

Aufstellung dauerhaft auf DM 

5.21 erhöht oder werden sich erhöhen, weil 

5.22 0 verringert oder werden sich verringern, weil .P--- 

') Nichlzutreffendes bitte slreichen 
") Bei negativen Einkunlten (Verluslen) bille .Nullq eintragen 
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6 Zu meinem Haushalt gehören am Stichtag folgende weitere Personen (Anm. 13): 

Bitte beachten: Nr. 6 muß nicht ausgefüllt werden, wenn die Einkommenserklärung für Zwecke der Fehlbeleg~ngsabgab~ 
vorgenommen wird; die entsprechenden Angaben werden dann in der „WohnungsinhabererkIärung" abgefragt. 

- 

(Weitere Personen bitte auf besonderem Beiblatt angeben) 

Ich bestätige ausdrücklich, daß die unter Nr. 6. - angegebene(n) Person(en) eigene Einkünfte weder im vergangenen Jahr hatte(n), 
noch im laufenden Jahr hatlhaben. Für die weitere(n) Person(en) istlsind die notwendige(n) Einkommenserklärung(en) beigefügt *) 

Datum der 
Aufnahme in 
den Haushalt 

5 

Ich versichere, daß die vorstehenden Erklärungen richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, daß falsche Angaben als Falschbeurkun- 
dung oder Betrug verfolgt und bestraft werden können. 

Ich ermächtige das zuständige Finanzamt, Auskunft über meine Einkommensverhältnisse zu erteilen. 

Name, Vorname 

1 

(Ort und Datum) (Untercchrlft) 

Ehegatte (1) 
fam~l~enangehorig (2) 

nicht famil~enangehorig (3) 

3 

Geburtsdatum 

2 

9 Die Richtigkeit der Angaben zu Nrn. 1.1, 1.2, 1.51-1.53, 2.1-2.6 und 5 wird bestätigt (Anm. 1) 

Beruf (Anm 1) 

4 

(Ort und Datum) (Arbeitgeber) 

10 Die Richtigkeit der Angaben zu Nrn. 4.11 bis 4.15 wird bestätigt (Anm. 1) 

(Ort und Datum) (Finanzamt) 

') Nichtzutreffendes b~t te ctrelchen. 
") Bei negativen E~nhunffen (Verlusten) bitte „Null" emtragen. 
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Feststellungen der Behörde 

(Nicht vom Wohnungsuchenden auszufüllen) 

I Einkommensgrenze 

Die Einkornrnensgrenze beträgt für den Wohnungsuchenden und die zur Familie rechnenden 
Angehörigen 

1 .I Grundbetrag für den Wohnungsuchenden 

1.2 zuzüglich 10.200,- DM für den zweiten Angehörigen 

1.3 zuzüglich je 8.000,- DM f ü r  weitere Angehörige 

1.4 zuzüglich je 4.200,- DM f ü r  Schwerbehinderte (ab 50% GdB) 

1.5 zuzüglich je 9.000,- DM f ü r  Schwerstbehinderte (ab 80% GdB) 

1.6 zuzüglich 8.400,- DM für junge Ehepaare 

1.7 zuzüglich 6.300,- DM für Aussiedler, Zuwanderer und Gleichgestellte 

1.8 Einkornrnensgrenze 

1.9 Bei der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe (Nr. 1.8 zzgl. 20 v.H.) 

2 Gesamteinkommen 
Das anzurechnende Gesamteinkommen (Nr. 4.2015.2 der Einkornrnenserklärungen) wird wie folgt festgestellt: 

2.1 Wohnungsuchender 

2.2 Angehöriger 6.1 

2.3 Angehöriger 6.2') 

2.4 Angehöriger 6.3*) 

2.5 Angehöriger 6.4') 

2.6 Angehöriger 6.5') 

2.7 Angehöriger 6.6*) 

3 Ergebnis 

3.1 Ti Die Einkornrnensgrenze wird überschritten. 

Die Überschreitung beträgt DM = O/O . 

3.2 fl Die Einkornmensgrenze wird unterschritten. 

Die Unterschreitung beträgt DM = O/O . 

4 Abschiußverfügung: 

(Ort und Datum) (Unterschrift) 

') Bei der Einkornrnensermiltlung fur Zwecke der Fehlbelegungsabgabe ist das anrechenbare Jahreseinkommen der ubrigen Wohnungsinhaber/innen der fur jede in der Wohnungsinhaber. 
erklärung aufgefuhrfe Person vorgelegten Einkommenserkiarung zu entnehmen 



Erläuterungen 

Die Sozialwohnungen sind für Wohnungsuchende bestimmt, deren Gesamteinkommen eine bestimmte Einkommensgrenze, die nach der 
Zahl der Familienangehörigen gestaffelt ist, nicht übersteigt. Wohnungsinhaberlinnen, deren Einkommen diese Einkommensgrenze um 
mehr als 20v.H. überschreitet, werden z-U einer Ausgleichszahlung (Fehlbelegungsabgabe) herangezogen, sofern keine spezialgesetzliche 
Ausnahme von der Leistungspflicht vorliegt. Zur Ermittlung des Gesamteinkommens sind die positiven Einkünfte der wohnungSuchenden 
Person bzw. des Wohnungsinhabers oder der Wohnungsinhaberin und die positiven Einkünfte haushaltsangehöriger Familienmitglieder 
bzw. weiterer haushaltsangehöriger Wohnungsinhaberlinnen zusammenzurechnen. Daher ist der Einkommensnachweis erforderlich. Die 
Angaben sind im Bereich der Wohnungsbaufördorung und der Nutzung von Sozialwohnungen Voraussetzung für die Gewährung rechtli- 
cher Vorteile. 

Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 

Die folgenden Anmerkungen sollen es erleichtern, den Vordruck auszufüllen. 

Ist die Einkommenserklärung im Zusammenhang mit der Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe angefordert worden, so besteht nach 
5 5Abs. 1 des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) vom 22.12.1981, BGBI. I S. 1542, zuletzt 
geändert durch Gesetzvom 8.6.1989, BGBI. I S. 1058, die Pflicht, das Einkommen nachzuweisen. Überschreiten die Einl<ünfte zusammen 
mitdenen der haushaltsangehörigen Personen die im sozialen Wohnungsbau maßgebende Einkommensgrenze um mehrals50v.H., sodaß 
nach51 Abs. 3AFWoGohnehineine Fehlbelegungsabgabevon2,-DMlqm Wohnfläche monotlichfestzusetzensein wird, sokannvon einer 
Einkommenserklärung abgesehen werden. Nach g 5 Abs. 3 AFWoG haben alle Behörden, insbesondere die Finanzbehörden sowie die 
Arbeitgeber der Behörde Auskunft über die Einkommensverhältnisse zu erteilen, soweit die Durchführung des AFWoG dies erfordert. 

Anmerkung 1 Invalidenversicherung, Altersentlastungsbetrag usw. dürfen nicht ge- 

Die Angabe des Berufes ist freiwillig. Sie dient einer Plausibilitätsprü- machtwerden. Mit dem vollen Betragsindauch anzugebendie Versor- 

fung und erspart Rückfragen bei Einkunftsveränderungen insbeson- gungsbezüge, auch soweit ein Betrag von 40 010 dieser Bezüge, höch- 

dere infolge Beendigung einer Ausbildung, eines Studiums oder des 
stens jährlich 4800,- DM, steuerfrei bleibt. Einmalige Leistungen wie 

Grundwehrdienstes, bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit sowie bei be- Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, 13. Monatsgehalt U. a. sind gesondert 

rufsbedingten stark schwankenden Einkünften. unter Nrn. 1.51 bis 1.53 auszuweisen. 

Anmerkung 2 

Stichtag für die Feststellung der Familien- und Einkommensverhält- 
nisse ist 

a) bei der Bewilligung von öffentlichen oder nicht-öffentlichen Mitteln 
an Bauherrn und Ersterwerber: der Zeitpunkt der Antragstellung, 

b) beiderAusstellungvonWohnberechtigungsbescheinigungenund 
Bezugsgenehmigungen: der Zeitpunkt der Antragstellung, 

C) bei der ~eststel lun~der ~ohnberech t i~ung  nach ~ ü c k t a h l u n ~ d e r  L 

öffentlichen Mittel: derZeitpunkt der Rückzahlungderöffentlicheri 
Mittel, 

d) bei der Anerkennung als geeigneter Bewerber für mit öffentlichen 
und nicht-öffentlichen Mitteln geförderte Kaufeigenheime und 
Kaufeigentumswohnungen: der Zeitpunkt des Abschlusses des 
Kauf- oder Bewerbervertrages. 

e) bei der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe: der I. April 

Grundsätzlich sind die Einkünfte des Jahres zugrunde zu legen, das 
dem Stichtag vorangegangen ist. Abweichend hiervon sind die Ein- 
künfte des laufenden Jahres oder das Zwölffache der Einkünfte des 
letzten Monats zugrunde zu legen, wenn sie voraussichtlich höher 
oder niedriger sind als die Einkünftedesvergangenen Kalenderjahres. 
Eine Erhöhi~ngoderverringerung der Einkünftewird als dauerhaft an- 
gesehen, wenn sie voraussichtlich auf unbestimmte Zeit oder für min- 
destens 3 Jahre bestehen bleiben wird. Dauerhafte Veränderungen 
der Einkünfte nach dem Stichtag werden nur berücksichtigt, wenn sie 
am Stichtag sicher festgestanden haben (vgl. Nr. 5.2). In den Vordruck 
sind daher einzutragen 

- in Spalte 1: die Einkünfte des dem Stichtag vorangegangenen Ka- 
lenderjahres, 

- in Spalte2:die Einkünftedes laufenden Jahres, in das der Stichtag 
fällt, 

- in Spalte 3: die Einkünfte im Monat vor dem Stichtag. 

Anmerkung 3 

Anzugeben sind jeweilsdievollen Bruttoeinnahmen einschl. der Über- 
stundenvergütungen aus dem jetzigen Dienstverhältnis und aus frü- 
heren Dienstleistungen. Abzüge für Steuern, Krankenversicherung, 

Anmerkung 4 

Anzugeben sind Art und Betrag steuerpflichtiger Renten und Unter- 
haltsleistungen. Bei steuerpflichtigen Renten ist der volle Betrag auch 
danneinzusetzen, wenndiesteuer nach 522Nr. 1 Buchst. a) EStG nur 
vom Ertragsanteil berechnet wird und die Rente deshalb fast steuerfrei 
ist. Zum vollen Betrag der Rente gehort auch der vom Rentenversiche- 
rungsträger einbehaltene Krankenversicherungsbeitrag. Zu diesen 
Renten zählen vor allem die Alters- und Invalidenrenten aus den ge- 
setzlichen Rentenversicherungen der Arbeiter und Angestellten und 
aus der Knappschaftsversicherung sowie die Renten aus Versiche- 
rungsverträgen. 

Unterhaltsleistungen sind nur anzugeben, wenn der Empfänger sie 
von seinemgeschiedenen oderdauerndgetrennt lebenden Ehegatten 
erhält und soweit sie vom Geber mit Zustimmung des Empfängers bis 
zum Höchstbetrag von 18.000,- DM jährlich als Sonderausgaben ab- 
gezogen werden. 

Anmerkung 5 

Anzugeben sind die Jahresbeträge von einmaligen Leistungen -wie 
Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, 13. Monatsgehalt U. a. - auch wenn 
sie nicht im letzten Monat bezogen wurden, aberim laufenden Jahran- 
fallen. 

Anmerkung 6 

Die steuerfreien Einnahmen sind von den Bruttoeinnahmen aus nicht- 
selbständiger Arbeit und Renten (Nrn. 1.1,1.2 und 1.5)abzuziehen, so- 
weit sie in den angegebenen Bruttoeinnahmen enthalten sind. AIS 
steuerfreie Einnahmen können in den Bruttoeinnahmenz. B. enthalten 
sein: 

a) Leistungen aus einer Krankenversicherung und aus der gesetzli- 
chen Unfallversicherung, Sachleistungen und Kinderzuschüsse 
aus den gesetzlichen Rentenversicherungen, Zuschüsse zur 
Krankenversicherungder Rentner und Pflegegeldausöffentlichen 
Kassen für Kinder in Familienpflege; 

b) bei Angehörigen der Bundeswehr, des Bundesgrenzschutzes, der 
Bereitschaftspolizei und Vollzugspolizei sowie bei Vollzugsbeam- 
ten der Kriminalpolizei der Geldwert der Dienstkleidung, Einklei- 
dungsbeihilfen und Abnutzungsentschädigungen für Dienstklei- 
dung und Beköstigungszuschüsse, 



C) bei Soldaten die Geld- und Sachbezüge auf Grund des 9 1 
Abs. 1 Satz 1 des Wehrsoldgesetzes, 

d) Abfindungen, Übergangsgelder und Übergangsbeiiilfen auf 
Grund gesetzlicher Vorschriften wegen Entlassuri~ aus einem 
Dienstverhältnis, 

e) Aufwandsentschädigungen für öffentlich Bedienstete nach nähe- 
rer Maßgabe der dazu ergangenen gesetzlichen Bestimmurigen, 

f) Heiratsbeihilfen bis zu 700,- DM und Geburtshilfen bis zu 700,- 
DM, die vom Arbeitgeber an Arbeitnehmer gezahlt werden, 

g) andere Zuwendungen, z. B. Jubiläumsgeschenke eines Arbeitge- 
bers an den Arbeitnehmer, soweit sie steuerfrei sind, 

h) gesetzliche und tarifliche Zuschläge zu Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit (3 3b Einkommensteuergesetz), 

i) die steuerfreie Arbeitnehmer-Sparzulage, die bei vermögenswirk- 
samen Leistungen nach dem 5. Vermögensbildungsgesetz ge- 
währt wird. 

Jedoch dürfen nicht die Einkünfte, für die ein Anspruch auf Steuerbe- 
freiung nach den Doppelbesteuerungsabkommen besteht, sowie die 
Einkünfte aus Gehältern und Bezügen für eine Beschäftigung bei in- 
ternationalen oder übernationalen Organisationen , die von der Ein- 
kommensteuer befreit sind, abgezogen werden. 

Anmerkung 7 

Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit und ab 1990 anstelle 
des Werbungskosten-Pauschbetrages, des Weihnachts-Freibetrages 
und des Arbeitnehmer-Freibetrages der Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
in Höhe von 2000,- DM abzuziehen; wenn höhere Werbungskosten 
nachgewiesen werden, sind diese in Nr. 2.5 aufzuführen. Der 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag darf nur bis zur Höhe der um den 
Versorgungs-Freibetrag (9 19 Abs. 2 EStG) geminderten Einnahmen 
abgezogen werden. 

Auf der Lohnsteuerkarte kann ein Freibetrag für Werbungskosten, 
Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen sowie für die 
Sonderabschreibung bei Eigenheimen und Eigentumswohnungen 
eingetragen sein. In Nr. 2.4 darf jedoch nur der Anteil des Freibetra- 
ges angegeben werden, der auf Werbungskosten bei Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit und bei sonstigen Einkünften beruht. 

SindfürdasvergangeneKalenderjahr(Spalte1)Werbungskosten über 
den in Nrn. 2.2 bis2.4 aufgeführten Betrag hinaus auf der Lohnsteuer- 
karte und im Lohnsteuer-Jahresausgleich anerkannt worden, ist in 
Spalte 1 der Nr. 2.5 nur der im Lohnsteuer-Jahresausgleich aner- 
kannte Betrag anzugeben; Nrn. 2.2 bis 2.4 ist dann nicht auszufüllen. 

Anmerkung 8 

In Nr. 2.7 sind nur gesetzliche und tarifliche Kinderzulagen zu Löh- 
nen, Gehältern und Renten sowie die vergleichbaren Bezüge einzu- 
setzen, die in den in Nrn. 1.1 und 1.2 angegebenen steuerpflichtigen 
Einkünften enthalten sind. Das (steuerfreie) Kindergeld nach der Kin- 
dergeldgesetzgebung wird aus öffentlichen Kassen gezahlt und ist 
deshalb nicht in den Beträgen zu Nr. 1.54 enthalten. Kinderzuschüs- 
se aus den gesetzlichen Rentenversicherungen sind unter Nr. 2.1 als 
steuerfrei abgezogen und dürfen in Nr. 2.6 nicht eingetragen werden. 

Anzugeben ist bei Beamten, Richtern und Soldaten sowie Angestell- 
ten und Arbeitern des öffentlichen Dienstes die Erhöhung des Orts- 
zuschlages und die Sonderzuwendung, die mit Rücksicht auf Kinder 
gewährt werden. 

Anmerkung 9 

Einzutragen sind die Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Un- 
terhaltsverpflichtungen 

a) für nicht zum Haushalt rechnende Verwandte des Wohnung- 
suchendenlWohnungsinhabers oder seines Ehegatten, 

b) für den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegat- 
ten und 

Anmerkung 10 

Bei der Ermittlung des anrechenbaren Jahreseinkommens sind Son- 
derabschreibungen hinzuzurechnen, die bei der Einkommensteuer 
unter anderen Gesichtspunkten als denen der Wertminderung abge- 
setzt worden sind, insbesondere solche nach 5 7a bis 9 7f Einkom- 
mensteuergesetz (EStG). Dies gilt allerdings nur für den Teilbetrag, 
um den die Sonderabschreibungen die nach 9 7 EStG zulässigen Ab- 
setzungen für Abnutzung (AfA) übersteigen. 

Zur Ermittlung dieses Teilbetrages wird wie folgt verfahren: 

In Spalte 1 sind die - nach den steuerlichen Vorschriften ermittelten 
- positiven oder negativen Einkünfte der einzelnen Einkunftsarten 
einzusetzen. Dies ist in Nrn. 4.11 bis 4.13 der Gewinn, in Nrn. 4.14 bis 
4.15 der Überschuß der Einnahmen über die Werbungskosten. Bei 
Einnahmen aus Kapitalvermögen beträgt der Werbungskosten- 
Pauschbetrag 100,- DM (bei zusammenveranlagten Ehegatten 
200,- DM); abzugsfähig ist ferner der Sparer-Freibetrag von 600,- 
DM (bei zusammenveranlagten Ehegatten 1200,- DM). 

In Spalte 2 wird die Sonderabschreibung eingetragen, die bei der Er- 
mittlung der Einkünfte (Spalte 1) abgesetzt worden ist. In Spalte 3 
wird die AfA nach 9 7 EStG angegeben, die dem Antragsteller zuste- 
hen würde, wenn er eine Sonderabschreibung nicht in Anspruch neh- 
men würde. 

In Spalte 4 hat die Behörde das Ergebnis der Berechnung gemäß 
Spalten 1 bis 3 (Einkünfte zzgl. Sonderabschreibung abzgl. AfA) ein- 
zutragen. Ergibt die Berechnung einen negativen Betrag, ist Null ein- 
zusetzen. Denn Verluste dürfen nicht mit Einkünften aus anderen 
Einkunftsarten ausgeglichen werden. 

Anmerkung 11 

Bei selbstgenutzten Einfamilienhäusern und selbstgenutzten Eigen- 
tumswohnungen, die bis 1986 hergestellt oder angeschafft wurden, 
ist in Spalte 3 die Absetzung nach 3 7 EStG mit Null anzusetzen, 
da sie bereits bei der Pauschbesteuerung nach 9 21a EStG berück- 
sichtigt worden ist. In Spalte 4 ist daher in aller Regel Null einzutra- 
gen, so daß sich die genaue Ermittlung des Betrages der Einkünfte 
(Spalte 1) erübrigt. Ein positiver Betrag ergibt sich nur, wenn der Nut- 
zungswert der eigenen Wohnung höher ist als die abzugsfähigen 
Schuldzinsen. 

Nr. 4.11 ist nicht auszufüllen bei selbstgenutzten Eigenheimen oder 
Eigentumswohnungen, die seit 1987 hergestellt oder angeschafft 
wurden. 

Anmerkung 12 

Vom ermittelten Jahreseinkommen ist ein Betrag von 10 V. H. abzu- 
ziehen, wenn Steuern vom Einkommen (Lohn-oder Einkommensteu- 
er) entrichtet werden. Der Nachweis kann z. B. durch Vorlage einer 
Lohn-IGehaltsabrechnung, eines Bescheides über den Lohnsteuer- 
jahresausgleich oder eines Einkommensteuerbescheides geführt 
werden. 

Werden weder Lohn- noch Einkommensteuer gezahlt. ist Nr. 4.19 
nicht auszufüllen. Es wird dann das Einkommen It. Nrn. 4.1814.20 
oder 5.2 zugrunde gelegt. 

Anmerkung 13 

Anzugeben sind die Angehörigen, die am Stichtag zum Haushalt ge- 
hören; der Stichtag ist zu Anmerkung 1 erläutert. Außerdem sind die 
Angehörigen einzutragen, die zwar noch nicht am Stichtag zum 
Haushalt gehören, jedoch alsbald nach dem Bezug der Wohnung in 
den Haushalt aufgenommen werden sollen. 

Haushaltsmitglieder, die keine Familienangehörigen sind, müssen 
ebenfalls aufgeführt werden. In Spalte 3 ist für jede Person mit der je- 
weils zutreffenden Ziffer 1. 2 oder 3 die Art der Zuaehöriakeit zum 

C) in Fällen der Nichtigke~t oder Aufhebung der Ehe. Haushalt zu kennzeichnen. 



Anlage 1 b 
-- 

zu Nr. 6. 
der Einkommenserklärung der wohnungsuchenden Person 
oder zu Nr. II der Wohnungsinhabererklärung derldes 

Einkommenserklärung für den sozialen Wohnungsbau 
von haushaltsangehörigen Personen mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit und1 oder Renten (bitte Erläuterungen beachten) 

Name und Vorname der haushaltsangehörigen Person 

I 
Geburtsdaturn 

I 

Beruf (Anm. 1) Anschrift 

1. Einkünite 
Ich hatte folgende Bruttoeinnahmen einschließlich Überstunden- 
vergutungen aus nichtselbständiger Arbeit und Renten (Anrn. 2) 

1.1 Gehälter, Löhne, Provisionen, Gratifikationen, Tantiemen und an- 
dere Bezüge (auch Sachbezüge U. Vorteile) aus dem Dienstver- 
hältnis (ohne Nrn. 1.51 bis 1.53) (Anm. 3) 

1.2 Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder und andere 
Bezüge und Vorteile aus früheren Dienstleistungen (ohne Nrn. 
1.51 bis 1.53) (Anm. 3) 

1.3 Renten und Unterhaltsleistungen (Anrn. 4): 

1.4 Zwischensumme (Nrn. 1.1 + 1.2 + 1.3) 

1.41 Monatsbetrag: 

1.42 Jahresbetrag: 

1.5 Außerdem erhalte ich jährlich (Anm. 5) 

1.51 Urlaubsgeld 

1.52 Weihnachtsgeld 

1.53 13. Monatsgehalt U. a 

1.54 Zwischensumme (Nr. 1.42 bis 1.53) 

2. Nicht anrechenbare Beträge 
VonderZwischensurnme(Nr. 1.54)sind abzusetzen(Jahresbetrag): 

2.1 in den Bruttoeinnahmen enthaltene steuerfreie Einnahmen1 
Jahresbetrag (Anm. 6): 

2.2 bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit ein Arbeitnehrner- 
Pauschbetrag von 2000,- DM 
(erstmals bei Einkünften ab 1. 1. 1990, Anm. 7) 

2.3 bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit bis einschl. 1989: 
der Weihnachtsfreibetrag von 600,- DM, der Arbeitnehmer- 
Freibetrag von 480,- DM und der Werbungskosten- 
Pauschbetrag von 564,- DM (Anm. 7) 

2.4 bei Renten und Unterhaltsleistungen der Werbungskosten- 
Pauschbetrag von 200,- DM 

2.5 auf der Lohnsteuerkarte undloder im Lohnsteuer- 
Jahresausgleich für 1 9  über den Werbungskosten-Pausch- 
betragIArbeitnehmer-Pauschbetrag hinaus anerkannte 
Werbungskosten (Anrn. 7) 

2.6 gesetzliche und tarifliche Kinderzulagen zu Löhnen, Gehältern 
und Renten sowie vergleichbare Bezüge (Anrn. 8) 

2.7 Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaitsverpflich- 
tungen (Anrn. 9) 

3. Summe der Einkünite aus nichtselbständiger ArbeitlRenten 
(Nr. 1.54 abzüglich Nrn. 2.1 bis 2.7), ohne die weiteren Einkünfte 
(Nr. 4) 

im vergangen irn laufenden 
Kalenderjahr Kalenderjahr 1 19- 1 19- 

1 bis / bis I 1 

irn Monat 

in der Zeit in der Zeit I vom / vom 

') Bei Verwendung des Vordruckes für Zwecke der Fehlbelegungsabgabe ist 

(letzter Monat vor 
dem Stichtag)*) 

dies der 1. April-, die Angabe bezieht sich also auf Gon März 19_. 
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4 Weitere Einkünfte 
Außer den vorstehend angegebenen Einkünften habe ich folgende Einkünfte: 

Sonderabschreibung 

4.12 selbständige ArbeitIGewerbebetrieb 1 

4.1 Einkunftsart aus (Anm. 10): 

4.11 Vermietung und Verpachtung (Anm. 11) 

4.13 Land- U. Forstwirtschaft I I I I 

Zustehende 
Absetzung 

nach 5 7 EStG 

4.14 Kapitalvermögen I 

Anrechenbarer 
positiver Betrag ") 

(Sp. 1 + Sp. 2 - Sp. 3) 

D M 

1 

4.15 sonstige Einkünfte 

4 16 Summe weiterer anrechenbarer Einkünfte (Nr. 4.11 + 4.12 + 4.13 + 4.14 + 4.15) I 

D M 

2 

4.17 Nur bei Einkunftsermittlungen für Zwecke der Fehlbelegungsabgabe 

Abzugsbeträge gern. Artikel 2 Nr. 2 AFWoG NW 

4.18 Jahreseinkommen (Nr. 3 + Nr. 4.16 abzgl. 4.17) 

D M 

3 

4.19 13 Ich zahle Steuern vom Einkommen (Lohn- oder Einkommensteuer). Das Jahreseinkommen 
vermindert sich um 10v. H. (Anrn. 12) 

DM 

4 

4.20 Anrechenbares Jahreseinkommen 

5 Maßgebender Zeitraum 

5.1 Vordem Stichtag(Anm. 2) habensich meine Einkünftedeslaufenden Jahresoderim letzten Monatvordem Stichtaggegenüberdemvergan- 
genen Jahr dauerhaft 

5.11 0 erhöht. weil 

5.12 D verringert, weil 

5.2 Nach dem Stichtag haben sich meine Einkünfte aus Gründen, die am Stichtag bereits sicher festgestanden haben, gemäß der beigefügten 

Aufstellung dauerhaft auf D M 

5.21 C] erhöht oder werden sich erhöhen, weil 

5.22 verringert oder werden sich verringern, weil 

'1 N chl~ulrel lendes bille streichen 
"J Bei negai ven E ~ n k ~ n l t e n  (Verlusten) D l le .NbII'elntragen 
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Ich versichere, daß die vorstehenden Erklärungen richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, da8 falsche Angaben als Falschbeurkundung oder 
Betrug verfolgt und bestraft werden können. 

Ich ermächtige das zuständige Finanzamt, Auskunft über meine Einkommensverhältnisse zu erteilen. 

(Ort und Datum) (Unterschrift) 

Die Richtigkeit der Angaben zu Nrn. 1.1, 1.2, 1.51-1.53, 2.1-2.6 und 5 wird bestätigt (Anm. 1). 

(Ort und Datum) (Arbeitgeber) 

Die Richtigkeit der Angaben zu Nrn. 4.11 bis 4.15 wird bestätigt (Anrn. 1). 

(Ort und Datum) (Finanzamt) 

Erläuterungen 

Die Sozialwohnungen sind für Wohnungsuchende bestimmt, deren Gesamteinkommen eine bestimmte Einkommensgrenze, die nach der 
Zahl der Familienangehörigen gestaffelt ist, nicht übersteigt. Wohnungsinhaberlinnen, deren Einkommen diese Einkommensgrenze um 
mehr als 20v.H. überschreitet, werden zu einer Ausgleichszahlung (Fehlbelegungsabgabe) herangezogen, sofern keine spezialgesetzliclie 
Ausnahme von der Leistungspflicht vorliegt. Zur Ermittlung des Gesamteinkommens sind die positiven Einkünfte der wohnungssuchenden 
Person bzw. des Wohnungsinhabers oder der Wohnungsinhaberin und die positiven Einkünfte haushaltsangehöriger Familienmitglieder 
bzw. weiterer haushaltsangehöriger Wohnungsinhaberlinnen zusammenzurechnen. Daher ist der Einltommensnachweis erforderlich. Die 
Angaben sind im Bereich der Wohnungsbauförderung und der Nutzung von Sozialwohnungen Voraussetzung für die Gewährung rechtli- 
cher Vorteile. 
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 
Die folgenden Anmerkungen sollen es erleichtern, den Vordruck auszufüllen. 
Ist die Einkommenserklärung im Zusammenhang mit der Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe angefordert worden, so besteht nach 9 5 
Abs. 1 des Gesetzesüberden Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG)vom22.12.1981, BGBI. I S. 1542, zuletztgeän- 
dert durch Gesetzvom 8.6.1989, BGBI. I S. 1058, die Pflicht, das Einkommen nachzuweisen. Überschreiten die Einkünftezusammen mit de- 
nenderhaushaltsangehörigen Personen dieim sozialen Wohnungsbau maßgebende Einkommensgrenzeum rnehrals50v.H., sodaß nach 
3 1 Abs. 3AFWoGohnehineine Fehlbelegungsabgabevon2,- DMIqm Wohnfläche monatlich festzusetzen sein wird, so kann von einer Ein- 
kommenserklärung abgesehen werden. Nach § 5 Abs. 3 AFWoG haben alle Behörden, insbesondere die Finanzbehörden sowie die Arbeit- 
geber der Behörde Auskunft über die Einkommensverhältnisse zu erteilen, soweit die Durchführung des AFWoG dies erfordert. 

(bitte wenden) 
') Nichtzutreffendes bille streichen 

") Bei negativen Einkunlien (Verlusten) bltte .Null' eintragen 



Anmerkung 1 

Die AngabedesBerufes ist freiwillig. Siedienteiner Plausibilitätsprüfungund er- 
spart Rückfragen bei Einkunftsveränderungen insbesondere infolge Beendi- 
gung einer Ausbildung, eines Studiums oder des Grundwehrdienstes, bei Ar- 
beitslosigkeit oder Krankheit sowie bei berufsbedingten stark schwankenden 
Einkünften. 

Anmerkung 2 
Stichtag für die Feststellung der Familien- und Einkommensverhaltnisse ist 

a) bei der Bewilligung von öffentlichen oder nicht-öffentlichen Mitteln an Bau- 
herrn und Ersterwerber: der Zeitpunkt der Antragstellung. 

b j  bei der Ausstellungvon Wohnberechtigungsbescheinigungen und Bezugs- 
genehmigungen: der Zeitpunkt der Antragstellung, 

C) bei der Feststellung der Wohnberechtigung nach Ruckzahlung deröffentli- 
chen Mittel: der Zeitpunkt der Rüclczahlung deröffentlichen Mittel. 

d) beiderAnerkennung als geeigneter Bewerberfürmitöffentlichen undnicht- 
öffentlichen Mitteln geförderte Kaufeigenheime und Kaufeigentumswoh- 
nungen: der Zeitpunkt des Abschlussesdes Kauf-oder Bewerbervertrages. 

e) bei der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe: der 1. April 
Grundsätzlich sind die Einkunfte des Jahres zugrunde zu legen. das dem Stich- 
tag vorangegangen ist. Abweichend hiervon sind die Einkünfte des laufenden 
Jahres oder das Zwölffache der Einkünfte des letzten Monats zugrunde zu le- 
gen, wenn sie voraussichtlich höher oder niedriger sind als die Einkünfte des 
vergangenen Kalenderjahres. Eine Erhöhung oder Verringerung der Einkünfte 
wird als dauerhaft angesehen, wenn sie voraussichtlich auf unbestimmte Zeit 
oder für mindestens3 Jahre bestehen bleiben wird. DauerhafteVeränderungen 
der Einkünfte nach dem Stichtag werden nur berücksichtigt. wenn sie am Stich- 
tag sicher festgestanden haben (vgl. Nr. 5.2). In den Vordruck sind daher einzu- 
tragen 
-- in Spalte 1: die Einkünftedesdem Stichtagvorangegangenen Kalenderjah- 

res. 
- in Spalte 2: die Einkünfte des laufenden Jahres, in dasder Stichtag fällt, 
- in Spalte 3: die Einkünfte im Monat vordem Stichtag. 

Anmerkung 3 

Anzugeben sind jeweils die vollen Bruttoeinnahmen einschl. der Überstunden- 
vergütungenausdem jetzigen Dienstverhältnisundausfruheren Dienstleistun- 
gen. Abzüge für Steuern, Krankenversicherung, Invalidenversicherung. Alters- 
entlastungsbetrag usw. dürfen nicht gemacht werden. Mit dem vollen Betrag 
sind auch anzugeben dieversorgungsbezüge, auchsoweit ein Betragvon 40% 
d~eser Bezüge, höchstens jährlich 4800,- DM, steuerfrei bleibt. Einmalige Lei- 
stungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, 13. Monatsgehalt U. a. sind geson- 
dert unter Nrn. 1.51 bis 1.53 auszuweisen. 

Anmerkung 4 
Anzugeben sind Art und Betrag steuerpflichtiger Renten und Unterhaltsleistun- 
gen. Bei steuerpflichtigen Renten ist der volle Betrag auch dann einzusetzen. 
wenndiesteuernach 522Nr. 1 Buchst. a)EStG nurvomErtragsanteil berechnet 
wird und die Rente deshalb fast steuerfrei ist. Zum vollen Betrag der Rente ge- 
hört auch der vom Rentenversicherungsträger einbehaltene Krankenversiche- 
rungsbeitrag. Zu diesen Renten zählenvorallem die Alters- und Invalidenrenten 
ausden geset~lichen Rentenversicherungen der Arbeiter und Angestellten und 
aus der Knappschaftsversicherung sowie die Renten aus Versicherungsverträ- 
gen. 

Unterhaltsleistungen sind nuranzugeben, wenn der Empfänger sievon seinem 
geschiedenen oderdauernd getrennt lebenden Ehegatten erhält und soweit sie 
vom Geber mit Zustimmung des Empfängers bis zum Höchstbetrag von 
18.000,- DM jährlich alssonderausgaben abgezogen werden. 

Anmerkung 5 
Anzugeben sind die Jahresbeträge von einmaligen Leistungen - wie Urlaubs- 
geld, Weihnachtsgeld, 13. Monatsgehalt U. a. - auch wenn sie nicht im letzten 
Monat bezogen wurden. aber im laufenden Jahr anfallen. 

Anmerkung 6 
Die steuerfreien Einnahmen sind von den Bruttoeinnahmen aus nichtselbstan- 
diger Arbeit und Renten (Nrn. 1.1.1.2 und 1.5) abzuziehen. soweit sie in den an- 
gegebenen Bruttoeinnahmen enthalten sind. Als steuerfreie Einnahmen kön- 
nen inden Bruttoeinnahmen z. B. enthalten sein: 

a) Leistungen aus einer Krankenversicherung und aus der gesetzlichen Un- 
fallversicherung, Sachleistungen und Kinderzuschüsse aus den gesetzli- 
chen Rentenversicherungen, Zuschüsse zur Krankenversicherung der 
Rentner und Pflegegeld aus öffentlichen Kassen für Kinder in Familien- 
pflege; 

b) bei Angehörigen der Bundeswehr, des Bundesgrenzschutzes. der Bereit- 
schaftspolizei und Vollzugspolizei sowie bei Vollzugsbeamten der Kriminal- 
polizei der Geldwert der Dienstkleidung, Einkleidungsbeihilfen und Abnut- 
zungsentschädigungen für Dienstkleidung und Beköstigungszuschüsse, 

C) bei Soldaten die Geld- und Sachbezüge auf Grund des 5 1 Abs. 1 Satz I des 
Wehrsoldgesetzes, 

d) Abfindungen. ÜbergangsgelderundÜbergangsbeihilfenauf~rund~esetz- 
licher Vorschriften wegen Entlassung aus einem Dienstverhältnis, 

e) AuhuandsentschädigungenfüröffentlichBedienstetenachnähererMaßga- 
be der dazu ergangenen gesetzlichen Bestimmungen, 

f) Heiratsbeihiffen bis zu 700,- DM und Geburtshilfen bis zu 700,- Dlvi. die 
vom Arbeitgeber an Arbeitnehmer gezahlt werden, 

g) andere Zuwendungen, z. B. Jubiläumsgeschenke eines Arbeitgebers an 
den Arbeitnehmer, soweit sie steuerfrei sind, 

h) gesetzliche und tarifliche Zuschläge zu Sonntags-, Feiertags- und Nachtar- 
beit (5  3b Einkommensteuergesetz), 

i) die steuerfreie Arbeitnehmer-Sparzulage, die bei vermögenswirksamen 
Leistungen nach dem 5. Vermogensbildungsgesetz gewährt wird. 

Jedoch dürfen nicht die Einkünfte, für die ein Anspruch auf Steuerbefreiung 
nach den Doppelbesteuerungsabkommen besteht. sowiedieEinkünfteausGe- 
hältern und Bezügen für eine Beschäftigung bei internationalenoder übernatio- 
nalen Organisationen , die von der Einkomniensteuer befreit sind, abgezogen 
werden. 

Anmerkung 7 
Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit und ab 1990 anstelle des 
Werbungskosten-Pauschbetrages, des Weihnachts-Freibetrages und des 
Arbeitnehmer-Freibetrages der Arbeitnehmer-Pauschbetrag in Höhe von 
2000,- DM abzuziehen;wenn höhereWerbungskosten nachgewiesenwerden, 
sind diese in Nr. 2.5 aufzuführen. Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag darf nur bis 
zur Hohe der um den Versorgungs-Freibetrag (5 19 Abs. 2 EStG) geminderten 
Einnahmen abgezogen werden. 

Auf der Lohnsteuerkarte kann ein Freibefrag für Werbungskosten, Sonderaus- 
gaben und außergewöhnliche Belastungen sowie für die Sonderabschreibung 
bei Eigenheimen und Eigentumswohnungen eingetragensein. In Nr. 2.4darfj;- 
doch nur der Anteil des Freibetrages angegeben werden, der auf Werbungsko- 
sten bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit und bei sonstigen Einkünften 
beruht. 

Sind für das vergangene Kalenderjahr (Spalte 1) Werbungskosten über den in 
Nrn. 2.2 bis 2.4 aufgeführten Betrag hinaus auf der Lohnsteuerkarte und im 
Lohnsteuer-Jahresausgleichanerkanntworden. istinspalte 1 der Nr. 2.5nurder 
im Lohnsteuer-Jahresausgleich anerkannteBetrag anzugeben; Nrn. 2.2 bis 2.4 
ist dann nicht auszufüllen. 

Anmerkung 8 

In Nr. 2.6sind nurgesetzlicheund tariflicheKinderzulagen zu Löhnen, Gehältern 
und Renten sowiedievergleichbaren Bezüge einzusetzen, die in den in Nrn. 1.1 
und 1.2 angegebenen steuerpflichtigen Einkünften enthaltensind. Das(steuer- 
freie) Kindergeld nach der Kindergeldgesetzgebung wird aus öffentlichen Kas- 
sen gezahlt und istdeshalb nicht inden Beträgenzu Nr. 1.54enthalten. Kinderzu- 
schüsseausdengesetzlichen RentenversicherungensindunterNr.2.1 alssteu- 
erfrei abgezogen und dürfen in Nr. 2.6 nicht eingetragen werden. 
Anzugeben ist bei Beamten, Richtern und Soldaten sowie Angestellten und Ar- 
beitern des öffentlichen Dienstes die Erhöhung des Ortszuschlages und die 
Sonderzuwendung, die mit Rücksicht auf Kinder gewährtwerden. 

Anmerkung 9 
Einzutragen sind die Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsver- 
pflichtungen 

a) für nicht zum Haushalt rechnende Verwandte des Wohnungsuchenden 
oder seines Ehegatten, 

b) für den geschiedenen oderdauernd getrennt lebenden Ehegatten und 
C) in Fällen der Nichtigkeit oder Aufhebung der Ehe. 

Anmerkung 10 
Bei der Ermittlung des anrechenbaren Jahreseinkommens sind Sonderab- 
Schreibungen hinzuzurechnen, die bei der Einkommensteuer unter anderen 
~es ich ts~unk ten  als denen der Wertminderung abgesetzt worden sind, insbe- 
sonderesolche nachs7abiss 7fEinkommensteuergesetz(EStG). Diesgiltaller- 
dings nur für den Teilbetrag, um den die Sonderabschreibungen die nach § 7 
EStG zulässigen Absetzungen für Abnutzung (AfA) übersteigen. 
Zur Ermittlung dieses Teilbetrages wird wie folgt verfahren: 

In Spalte 1 sinddie-nach den steuerlichenVorschriften ermittelten-positiven 
oder negativen Einkünfte der einzelnen Einkunftsarten einzusetzen. Dies ist in 
Nrn.4.11 bis4.13derGewinn, in Nrn. 4.14bis4.15derÜberschußder~innahmen 
über die Werbungskosten. Bei Einnahmen aus Kapitalvermögen beträgt der 
Werbungskosten-Pauschbetrag 100,- DM (bei zusammenveranlagten Ehegat- 
ten 200,- DM); abzugsfähig ist ferner der Sparer-Freibetrag von 600,- DM (bei 
zusammenveranlagten Ehegatten 1200,- DM). 
In Spalte2wird die Sonderabschreibung eingetragen, diebei der Ermittlung der 
Einkünfte(Spa1te 1)abgesetzt worden ist. In Spalte 3wird die AfA nach 5 7EStG 
angegeben, die dem Antragsteller zustehen würde, wenn er eine Sonderab- 
Schreibung nicht in Anspruch nehmen würde. 

In Spalte4 hatdie Behördedas Ergebnisder Berechnunggemäßspalten 1 bis3 
(Einkünfte zzgl. Sonderabschreibung abzgl. AfA) einzutragen. Ergibt die Be- 
rechnung einen negativen Betrag, ist Null einzusetzen. Denn Verluste dürfen 
nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. 

Anmerkung 11 
Bei selbstgenutzten Einfamilienhäusern und selbstgenutzten Eigentumswoh- 
nungen, die bis 1986 hergestellt oderangeschafft wurden. ist in Spalte3die Ab- 
setzung nach § 7 EStG mit Null anzusetzen, da sie bereits bei der Pausch- 
besteuerung nach § 21a EStG berücksichtigt worden ist. In Spalte 4 ist daher in 
aller Regel Null einzutragen. sodaßsich diegenaue Ermittlung des Betragesder 
Einkünfte (Spalte 1) erübrigt. Ein positiver Betrag ergibt sich nur, wenn der Nut- 
zungswertder eigenen Wohnung höher ist alsdie abzugsfähigen Schuldzinsen. 
Nr. 4.11 ist nicht auszufüllen beiselbstgenutzten Eigenheimen oder Eigentums- 

. wohnungen, die seit 1987 hergestellt oder angeschafft wurden. 

Anmerkung 12 
Vom ermittelten Jahreseinkommen ist ein Betragvon 10v. H. abzuziehen. wenn 
Steuernvom Einkommen (Lohn-oderEinkommensteuer)entrichtetwerden. Der 
Nachweis kann z. B. durch Vorlage einer Lohn-IGehaltsabrechnung, eines Be- 
scheides über den Lohnsteuerjahresausgleich oder eines Einkommensteuer- 
bescheides geführt werden. 

Werden weder Lohn- noch Einkommensteuergezahlt. ist Nr. 4.19 n~cht  auszufül- 
len. Es wird dann das Einkommen It. Nrn. 4.18/4.20oder 5.2 zugrundegelegt. 



Die stark umrandeten Felder werden von der 
Behörde ausgefüllt. 

> 

Anlage 2, 

eines Monats mit der 

Einkommenserklärung für den sozialen Wohnungsbau 
von WohnungsuchendenlWohnongsinhaberinnenlWohnungsinhabern mit Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, 
selbständiger Arbeit, Kapitalvermögen sowie Vermietung und Verpachtung, die zur Einkommensteuer veranlagt werden. 
(Bitte Erläuterungen beachten) 

Wohnungsuchende PersonlWohnungsinhaberIin (Name und Vorname) Geburtsdatum 

/ Beruf (Anm. 1) Anschrift 

1 Positive Einkünfte 
Ich hatte 
- gemeinsam mit meinem Ehegatten - 

im Kalenderjahr 19 im Kalenderjahr 
It. Einkommensteuer- vor dem 

bescheid Stichtag') 
OM DM 

7 

folgende Summe der positiven Einkünfte (Anrn. 2): 

Der Summe der Einkünfte zu Nr. 1 sind hinzuzurechnen: 

bei eigenem Gebäude: 
Sonderabschreibungen, insbesondere nach $5 7 a bis 7 f 
EStG (Anrn. 3): 

der Teilbetrag von Versorgungsbezügen, der nach 5 19 Abs. 2 
EStG steuerfrei geblieben ist (Anm. 4): 

der Teilbetrag der Leibrenten im Sinne des § 22 Nr. 1 Buchst. a 
EStG, der bei der Besteuerung nicht berücksichtigt wurde 
(Anm. 5): 

Einkünfte, für die ein Anspruch auf Steuerbefreiung nach den 
Doppelbesteuerungsabkommen besteht, sowie Einkünfte aus 
Gehältern und Bezügen für eine Beschäftigung bei internatio- 
nalen oder übernationalen Organisationen, die von der Ein- 
kommensteuer befreit sind, im Betrag von: 

Zwischensumme (Nr. 1 zzgl. der Beträge zu Nrn. 2.1 bis 2.4) 

Von der Zwischensumme (Nr. 3) sind abzusetzen: 

gesetzliche und tarifliche Kinderzulagen zu Löhnen, Gehältern 
und Renten sowie vergleichbare Bezüge in Höhe von (Anm. 6): 

Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflich- 
tungen (Anrn. 7): 

bei eigenem Gebäude: 
zustehende Absetzungen, insbesondere nach 5 7 EStG (Anrn. 3): 

Nur bei Einkunftsermittlungen für Zwecke der Fehlbele- 
gungsabgabe 

- Abzugsbeträge gem. Artikel 2 Nr. 2 AFWoG NW 

Jahreseinkommen 
(Nr. 3 abzgl. der Beträge zu Nrn. 4.1 bis 4.4): 

C3 Vom Einkommen zahle ich Einkommensteuer. 
Das Jahreseinkommen vermindert sich um 10 v.H. (Anm. 8): 

Anrechenbares Jahreseinkommen (Nr, 4.5 abzgl. Nr. 4.6): 

) Bei Verwendung des Vordruckes für Zwecke der Fehlbelegungsabgabe ist dies der 1. April 19- 



6 Einkunftsänderungen 

6.1 r! MeinelUnsere Einkünfte haben sich im laufenden Kalenderjahr gegenüber dem vergangenen Kalenderjahr nicht verändert 

6 11 C Vor dem Stichtag (Anrn 2) 

6.12 C Nach dem Stichtag (Anm. 2) 
haben sich meinelunsere Einkünfte gemäß der beigefügten Aufstellung dauerhaft auf GM 

6 2 erhoht, weil 

63 L1 verringert, weil - 

7 Zu meinem Haushalt gehoren am Stichtag folgende weitere Personen (Anm 9) 

Bitte beachten 
Nr. 7 muß nicht ausgefüllt werden, wenn die 
Einkomrnenserklärung für Zwecke der Fehl- 
belegungsabgabe vorgenommen wird; die 
entsprechenden Angaben werden dann in 

der ,,WohnungsinhabererkIärung" abgefragt. I- 

(Weitere Personen bitte auf besonderem Beiblatt angeben) 

8 Ich bestätige ausdrücklich, daß die unter Nr. 7. angegebene(n) Person(en) eigene Einkünfte weder im vergangenen Jahr hatte(n) 
noch im laufenden Jahr hatlhaben. Für die weitere(n) Person(en) istlsind die notwendigen Einkomrnenserklärungen beigefügt *) 

Datum der 
Aufnahme tn 
den Haushalt 

5 

7 1 

7 2 

73 

7 4 

75 

76 

9 Ich versichere, daß die vorstehenden Erklärungen richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, daß falsche Angaben als Falschbeurkun- 
dung oder Betrug verfolgt und bestraft werden können. 

IchIWir ermächtige(n) das zuständige Finanzamt, Auskunft über meinelunsere Einkommensverhältnisse zu erteilen. 

(Ort und Datum) (Unlerschr~fl d e s  Wohnungsuchenden) 

Beruf (Anm 1) 

4 

(Unterschrift d e s  Ehegatten) 

Ehegatte (1) 
familienangehorrg (2) 
nicht familienangehorig (3) 

3 

Name, Vorname 

1 

10 Die Richtigkeit der Angaben zu Nrn. 4.1 und 6 wird bestätigt 

Geburtsdatum 

2 

(Ort und Datum) (Arbeilgeber) 

11 Die Richtigkeit der Angaben zu Nrn. 1 bis 2.4 und 4.3 wird bestätigt 

(Ort und Datum) (Finanzamt) 



Ministerialblattfür das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 34 vom 14. Mai 1990 

Feststellungen der Behörde 
(Nicht vom Wohnungsuchenden auszufüllen) 

Einkommensgrenze 

Die Einkommensgrenze beträgt für den Wohnungsuchenden und die zur Familie rechnenden 
Angehörigen 

Grundbetrag für den Wohnungsuchenden 

zuzüglich 10.200,- DM für den zweiten Angehörigen 

zuzüglich je 8.000,- DM für w e i t e r e  Angehörige 

zuzüglich je 4.200,- DM für Schwerbehinderte (ab 50% GdB) 

zuzüglich je 9.000.- DM für Schwerstbehinderte (ab 80% GdB) 

zuzüglich 8.400,- DM für junge Ehepaare 

zuzüglich 6.300,- DM für Aussiedler, Zuwanderer und Gleichgestellte 

Einkomrnensgrenze 

Gesamte inkommen 
Das anzurechnende Gesamteinkommen (Nrn. 4.51516 der Einkommenserklärungen) wird wie folgt festgestellt: 

Wohnungsuchender DM 

Angehöriger 7.1 DM 

Angehöriger 7.2 DM 

Angehöriger 7.3 DM 

Angehöriger 7.4 DM 

Angehöriger 7.5 DM 

Angehöriger 7.6 DM P DM 

3 Ergebnis 

3.1 O Die Einkommensgrenze wird überschritten. 

Die Überschreitung beträgt DM = 010. 

3.2 i : Die Einkommensgrenze wird unterschritten. 

Die Unterschreitung beträgt DM = O/o . 

4 Abschlußverfügung: 

(Ort und Datum) (Unterschrift) 



Die Sozialvdohnungen sind für Wohnungsuchende bestimmt, deren Gesamteinkommen eine bestimmte Einkommensgrenze, die nach der Zahl der Familienangehöri- 
gen gestaffelt ist. nicht übersteigt. Wohnungsinhaberlinnen, deren Einkommen diese Einkommensgrenze um mehr als 20 v.H. überschreitet, werden zu einer Aus- 
gleichszahlung (Fehlbelegungsabgabe) herangezogen, sofern keine spezialgesetzliche Ausnahme von der Leistungspflicht vorliegt. Zur Ermittlung des Gesamtein- 
kommens sind die positiven Einkunfte der wohnungssuchenden Person bzw. des Wohnungsinhabers oder der Wohnungsinhaberin und die positiven Einkünfte haus- 
haltsangehoriger Familienmitglieder bzw. weiterer haushaltsangehöriger Wohnungsinhaberlinnen zusammenzurechnen. Daher ist der Einkommensnachweis erfor- 
derlich. Die Angaben sind im Bereich der Wohnungsbauförderung und der Nutzung von Sozialwohnungen Voraussetzung für die Gewahrung rechtlicher Vorteile. 

Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und rn i t  Verlusten des zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 

Die folgenden Anmerkungen sollen es erleichtern, den Vordruck auszufüllen 

Ist dieEinkommenserklärungim Zusammenhang mit der Erhebungeiner Fehlbelegungsabgabe angefordertworden. so besteht nach 55Abs. 1 des Gesetzes über den 
AbbauderFehlsubventionierungimWohnungswesen(AFWoG)vom22.12.1981. BGBI. IS. 1542,zuletztgeändertdurchGeCetzvom8.6.1989, BGBI. I S. 1058, diePflicht, 
das Einkommen nachzuweisen. Überschreiten die Einkünfte zusammen mit denen der h&haltsangehörigen Personen die im sozialen Wohnungsbau maßgebende 
Einkommensgrenze um mehr als 50v.H.. sodaß nach 5 1 Abs. 3AFWoG ohnehin eine Fehlbelegungsabgabe von 2,- DM/qm Wohnflächemonatlich festzusetzen sein 
wird. so kannvoneiner Einkommenserklärung abgesehenwerden. Nach 55Abs. 3AFWoG hab'en alle Behörden. insbesonderedieFinanzbeh6tden sowiedie Arbeitge- 
ber der Behorde Auskunft uber die Einkomrnensverhaltnisse zu erteilen, soweit die Durchführung des AFWoG dieserfordert. 

Anmerkung 1 
DieAngabedesBerufesistfreiwillig. SiedienteinerPlausibilitatsprüfungunder- 
spart Rückfragen bei Einkunftsveranderungen insbesondere infolge Beendi- 
gung einer Ausbildung. eines Studiums oder des Grundwehrdienstes, bei Ar- 
beitslosigkeit oder Krankheit sowie be! berufsbedingten stark schwankenden 
Einkünften. 

Anmerkung 2 

Stichtag für die Feststellung der Familien- und Einkommensverhältnisse ist 

a) bei der Bewilligung von öffentlichen oder nicht-offentlichen Mitteln an Bau- 
herrn und Ersterwerber: der Zeitpunkt der Antragstellung. 

h) bei der Ausstellungvon Wohnberechligungsbescheinigungen und Bezugs- 
genehmigungen: der Zeitpunkt der Antragstellung. 

C) bei der Feststellung der Wohnberechtigung nach Rückzahlung der öffentli- 
chen Mittel: der Zeitpunktder Rückzahlung deröffentlichen Mittel, 

d) beiderAnerkennungalsgeeigneterBewerberfürmitöffentlichen undnicht- 
öffentlichen Mitteln geforderte Kaufeigenheime und Kaufeigentumswoh- 
nungen: derZeitpunkt des Abschlussesdes Kauf-oder Bewerbervertrages. 

e) bei der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe: der 1. April des Kalenderjah- 
res vor Beginn des jeweiligen dreijährigen Leistungszeitraumes. 

Grundsätzlichsinddie Einkünftedes Jahreszugrundezu legen, das dem Stich- 
tag vorangegangen ist. Falls der Einkommensteuerbescheid für dieses Jahr be- 
reits vorliegt, sind die Angaben dieses Bescheides in Spalte 2 einzutragen; die 
Spalte 1 ist dann nicht auszufüllen. Falls der Einkommensteuerbescheid für das 
vergangene Kalenderjahr noch nicht vorliegt, sind in Spalte 1 die Angaben des 
Steuerbescheides für das Kalenderjahr der letzten Veranlagung einzutragen 
und in Spalte 2 die Beträge fürdasvergangene Kalenderjahr (z. B. aufgrund der 
Einkommensteuer-Erklärung) anzugeben. 

Abweichend sind zugrunde zu legen 
- die Einkünfte des laufenden Jahres. in das der Stichtag fällt, 

oder 
- das Zwölffache der Einkünftedes letz!en Monatsvor dem Stichtag, 

wenn sie voraussichtlich auf Dauer hoher oder niedriger sind als die Einkünfte 
des vergangenen Kalenderjahres. Eine Erhöhung oder Verringerung der Ein- 
künftewird alsdauerhaft angesehen. wenn sie voraussichtlich auf unbestimmte 
Zeit oder für mindestens 3 Jahre bestehen bleiben wird. Diese Veränderungen 
der Einkünfte sind in Nr. 6einzutragen. Veränderungender Einkünfte nach dem 
Stichtag werden nur berücksichtigt, wenn sie am Stichtag sicher festgestanden 
haben. 

Anzurechnen ist nur die Summe der positiven Einkünfte. Diese ist dem 
Einkommensteuer-Bescheid zu entnehmen. Einkunfte sind 
- bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft. ausGewerbebetrieb und aus 

selbständiger Arbe~t: der Gewinn. 
- bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen. Vermie- 

tuny una Verpachtung und bei den sonstiger1 E~nKunftcn irn Sinne des 5 22 
EStG der Uberschuß der Einnalinicn uher die Werbunqskosten 

Sind negative Einkünfte(Verluste)ausgewtesen, so sind sie mit ..Null" aufzufüh- 
ren; dennein Ausqleich mitverlustenausanderen Einkunftsarten ist nichtzuläs- 
sig. 

Werden Ehegatten zusammenveranlagt, ist das zusammengerechnete Ein- 
kommen beider Ehegatten anzugeben. Werden die Ehegatten getrennt veran- 
lagt, hat der Wohnungsuchende nur sein Einkommen anzugeben und der Ehe- 
gatte eineeigene Erklärung rnit Formblatt lboder 2b abzugeben. 

Anmerkung 3 

Bei der Ermittlung des anrechenbaren Jahreseinkommens sind Sonderab- 
Schreibungen hinzuzurechnen. die bei der Einkommensteuer unter anderen 
GesichtspunktenalsdenenderWertminderungabgesetztwerden, insbesonde- 
resolche nachSg7abis7f EStG. Diesesgilt allerdings nurfürden Teilbetrag, um 
den die Sonderabschreibungen die nach .) 7 EStG zulässigen Absetzungen für 
Abnutzung übersteigen. 

Zur Ermittlung dieses Teilbetrages wird wie folgt verfahren: 

In Nr 2.1 wird die Sonderabschreibung eingetragen und der Summe der Ein- 
künfte hinzugerechnet; in Nr. 4.3 wird die Absetzung für Abnutzung (AfA) nach 
57EStG angegeben undvondersummeder Einkünfteabgezogen, diedem An- 
tragsteller zustehen würde, wenn er eine Sonderabschreibung nicht in An- 
spruch nehmen würde. 

Bei selbstgenutzten Einfamilienhäusern und selbstgenutzten Eigentumswoh- 
nungen, die bis 1986hergestelltoderangeschafftwurden, ist in Nr.4.3dieAbset- 
zung nach 5 7EStG mit Null anzusetzen, da sie bereits bei der Pauschbesteue- 
rung nach 5 21a EStG berücksichtigt worden ist. Nrn. 2.1 und 4.3 sind nicht aus 

zufullen bei selbstgenutzten Eigenheimen und Eigentumswohnungen, die seit 
1987 hergestellt oder angeschafft wurden. Fuhrt die Absetzung bei der Ein- 
kunftsart Vermietung und Verpachtung zu Verlusten, so ist als Betrag .,Null"ein- 
zusetzen; denn ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten ist nicht 
zulässig. 

Anmerkung 4 
Nach5 19Abs.2EStG bleibtvonVersorgungsbezügenein Betragin Hohevon40 
V. H.. höchstens jedoch insgesamt jährlich ein Betrag von 4800.- DM, 
steuerfrei. Versorgungsbezügesind Bezüge und Vorteileaus früheren Dienstlei. 
stungen, diegewährt werden 

1. als Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld, Unterhaltsbeitrag oder als 
gleichartiger Bezug auf Grund beamtenrechtlicher oder entsprechender 
gesetzlicher Vorschriften oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen von 
Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtlichen Verbanden von Körperschaften oder 

2. in anderen Fällen wegen Erreichens einer Altersgrenze. Berufsunfähigkeit, 
Erwerbsunfähigkeit oder als Hinterbliebenenbezüge. 

Anmerkung 5 
.) 22 Nr. 1 Buchst. a EStG regelt die Besteuerung von Leibrenten, bei denen in 
den einzelnen Bezügen Einkünfte aus Erträgen des Rentenrechts enthalten 
sind. Zu diesen Leibrenten zählen vor allem die Alters- und Invalidenrenten aus 
den gesetzlichen Rentenversicherungen der Arbeiterlinnen und Angestellten 
und aus der Knappschaftsversicherunq sowie die Renten aus Versicherungs- 
verträqen. Bei der~esteuerunq wird die Steuer nurvon dem sogenannten Er- 
tragsänteil bemessen. Beider Ermi t t~un~desfürd ie Bezugsberechtigung maß- 
aeblichen Einkommens ist iedoch der volle Betraq zuqrunde zu legen und des- 
halbder bei der Besteuerung nicht berücksichtigte Berragin Nr. 2.canzugeben. 
Zum vollen Betrag der Rente gehört auch der vom Rentenversicherungsträger 
einbehaltene Krankenversicherungsbeitrag. 

Anmerkung 6 
In Nr4.1 sind nurgesetzliche und tarifliche Kinderzulagen zu Löhnen, Gehältern 
und Renten sowiedievergleichbaren Bezügeeinzusetzen, dieinden angegebe- 
nen Einkünften enthalten sind. Das (steuerfreie) Kindergeld nach der Kinder- 
geldgesetzgebung wird aus öffentlichen Kassen gezahlt und ist deshalb nicht in 
den Einkünften zu Nr. 1 enthalten. Die steuerfreien Kinderzuschüsse aus den 
gesetzlichen Rentenversicherungen sind in der Summe der Einkünfte (Nr. 1) 
nicht enthalten und dürfen in Nr. 4.1 nicht eingetragen werden. 

Anzugeben ist bei BeamtenIBeamtinnen, RichternIRichterinnen und Solda- 
ten1Soldatinnen sowie Angestellten und ArbeiternIArbeiterinnen des öffentli- 
chen Dienstes die Erhöhung des Ortszuschlages und die Sonderzuwendung, 
die mit Rücksicht auf Kinder gewährt werden. 

Anmerkung 7 

Einzutragen sind die Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsver- 
pflichtungen 

a) für nicht zum Haushalt rechnendeVerwandtedes/derWohnungsuchenden 
oder seines Ehegatten. 

b) für den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten und 

C) in Fällen der Nichtigkeit oder Aufhebung der Ehe 

Anmerkung 8 
Vom ermittelten Jahreseinkommen ist ein Betrag von 10v. H. abzuziehen. wenn 
Steuernvom Einkommen entrichtetwerden(L0hn-oder Einkommensteuer). Der 
Nachweis kann z. B. durch Vorlage einer Lohn-IGehaltsabrechnung. eines Be- 
scheides über den Lohnsteuerjahresausgleich oder eines Einkommensteuer- 
bescheides geführt werden. 
Werden weder Lohn- noch Einkommensteuer gezahlt. ist Nr. 4.6 nicht auszu- 
füllen. Es wird dann das Einkommen It. Nrn. 4.515oder 6 zugrunde gelegt. 

Anmerkung 9 

Anzugeben sind die Angehörigen, die am Stichtag zum Haushalt gehoren; der 
Stichtag ist zu Anmerkung2erläutert. Außerdem sinddie Angehörigen einzutra- 
gen. die zwar noch nicht am Stichtag zum Haushalt gehören, jedoch alsbald 
nach dem Bezug der Wohnung in den Haushalt aufgenommen werden sollen. 

Haushaltsmitglieder, die keineFamilienangehörigen sind, müssen ebenfallsan- 
gegebenwerden. InSpalte3istfürjedePersonmitderjeweilszutreffendenZiffer 
1,2 oder 3 die Artder Zugehörigkeit zum Haushalt zu kennzeichnen. 



Anlage 2b 

Die stark umrandeten Felder werden von der 
Behorde ausgefullt 

zu Nr. 7. der Einkommenserkiarung der wohnungsuchenden Person: 

- zu Nr. I I  der Wohnungsinhabererkiarung derldes 

Einkommencerklärung für den sozialen Wohnungsbau 
von haushaltsangehörigen Personen mit Einkünfter. aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit, Kapitalver. 
mögen sowie Vermietung und Verpachtung, die zur Einkommensteuer veranlagt werden. (Bitte Erläuterungen beachten) 

Name und Vorname der haushaltsangehörigen Person , Geburtsdatum 1 
I 

I ! 

Beruf (Anm. I )  Anschrift I 
1 

Positive Einkünfte 
Ich hatte 
- gemeinsam mit meinem Ehegatten - 

folgende Summe der positiven Einkünfte (Anm. 2): 

im Kalenderjahr 19 - 
It. Einkommensteuer- 

bescheid 
DM 

1 

Der Summe der Einkünfte zu Nr. 1 sind hinzuzurechnen: 

im Kalenderjahr 
vor dem 

Stichtag') 
DM 
7 

bei eigenem Gebäude: 
Sonderabschreibungen, insbesondere nach 5 s  7 a bis 7 f 
EStG (Anrn. 3): 

der Teilbetrag von Versorgungsbezügen, der nach § 19 Abc. 2 
EStG steuerfrei geblieben ist (Anrn. 4): 

der Teilbetrag der Leibrenten im Sinne des 5 22 Nr. 1 Buchst. a 
EStG, der bei der Besteuerung nicht berücksichtigt wurde 
(Anrn. 5): 

Einkünfte, für die ein Anspruch auf Steuerbefreiung nach den 
Doppelbesteuerungsabkommen besteht, sowie Einkünfte aus 
Gehältern und Bezügen für eine Beschäftigung bei internatio- 
nalen oder übernationalen Organisationen, die von der Ein- 
kommensteuer befreit sind, im Betrag von: 

Zwischensumme (Nr. 1 zzgl. der Beträge zu Nrn. 2.1 bis 2.4) 

Von der Zwischensumme (Nr. 3) sind abzusetzen: 

gesetzliche und tarifliche Kinderzulagen zu Löhnen, Gehältern 
und Renten sowie vergleichbare Bezüge in Höhe von (Anm. 6): 

Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflich- 
tungen (Anm. 7): 

bei eigenem Gebäude: 
zustehende Absetzungen, insbesondere nach 7 EStG (Anrn. 3): 

Nur bei Einkunftsermittlungen für Zwecke der Fehlbele- 
gungsabgabe: 

- Abzugsbeträge gern. Artikel 2 Nr. 2 AFWoG NW 

Jahreseinkommen (Nr. 3 abzgl. der Beträge zu 
Nrn. 4.1 bis 4.4): 

!Y Vom Einkommen zahle ich Einkommensteuer. 
Das Jahreseinkommen vermindert sich um 10 v.H. (Anrn. 8): 

Anrechenbares Jahreseinkommen (Nr. 4.5 abzgl. Nr. 4.6): 

Bei Verwendung des Vordruckes für Zwecke der Fehlbelegungcabgabe ist dies der 1. April 19-_ 
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6 Einkunftsänderungen 

6.1 F MeinelUnsere Einkünfte haben sich im laufenden Kalenderjahr gegenüber dem vergangenen Kalenderjahr nicht verändert 

6 11 13 Vor dem Stichtag (Anrn. 2) 

6.12 O Nach dem stichtag ( ~ n r n .  2) 
haben sich meinelunsere Einkünfte gemäß der beigefügten Aufstellung dauerhaft auf DM 

6.2 8 erhöht. weil 

6.3 ii verringert, weil 

7 Ich versichere, daß die vorstehenden Erklärungen richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, daß falsche Angaben als Falschbeur- 
kundung oder Betrug verfolgt und bestraft werden können. 

Ich ermächtige das zuständige Finanzamt, Auskunft Über meine Einkornrnensverhältnisse zu erteilen. 

(Ort und Datum) (Unterschrift des Ehegatten, Angehorlgen) 

8 Die Richtigkeit der Angaben zu Nrn. 4.1 und 6 wird bestätigt. 

(Arbeitgeber) (Ort und Datum) 

9 Die Richtigkeit der Angaben zu Nrn. 1 bis 2.4 und 4.3 wird bestätigt. 

(Ort und Datum) ' (F~nanzamt) 



Die Sozialwohnungen sind für Wohnungsuchende bestimmt, deren Gesamteinkommen eine bestimmte Einkommensgrenze, die nach der Zahl der ~ami l ienan~ehor~.  
gen gestaffelt ist, nicht uöersteigt. Wohnungsinhaberlinnen, deren Einkommen diese Einkommensgrenze um mehr als 20 v.H. überschreitet, werden zu einer Aus. 
gleichszahlung (Fehlbelegungsabgabe) herangezogen, sofern keine spezialgesetzliche Ausnahme von der Leistungspflicht vorliegt. Zur Ermittlung des Gesamtein. 
kommens sind die positiven Einkünftederwohnungssuchenden Person bzw. des Wohnungsinhabersoder der Wohnungsinhaberin und die positiven Einkünfte haus. 
haltsangehoriger Familienmitglieder bzw. weiterer haushaltsangehoriger Wohnungsinhaberlinnen zusammenzurechnen. Daher ist der Einkommensnachweis erfor. 
derlich. Die Angaben sind im Bereich der Wohnungsbauförderung und der Nutzung von Sozialwohnungen Voraussetzung für die Gewahrung rechtlicher Vorteile. 

Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammenveranlagten Ehegatten ist nicht zulässig 

Die folgenden Anmerkungen sollen es erleichtern. den Vordruck auszufullen 

Istdie Einkommenserklärung imzusammenhang mit der Erhebung einer Fehlbelegungsabgabeangefordert worden. so besteht nach 5 5Abs. 1 desGesetzes überden 
AbbauderFehlsubventionierung~mWohnungswesen(AFwoG)vom22. 12.1981,BGBI. IS. 1542, zuletztgeändertdurchGesetzvom8.6.1989, BGBI. IS. 1058,die Pflicht, 
das Einkommen nachzuweisen. Überschreiten die Einkünfte zusammen mit denen der haushaltsangehörigen Personen die im sozialen Wohnungsbau maßgebende 
Einkommensgrenze um mehr als 50v.H., so da6 nach 5 1 Abs. 3AFWoG ohnehin eine Fehlbelegungsabgabevon 2,- DMIqm Wohnfläche monatlich festzusetzen sein 
wird.so kannvoneiner Einkommenserklärung abgesehen werden. Nach 5 5Abs. 3AFWoG haben alle Behorden, insbesonderedie Finanzbehordensowiedie Arbeitge- 
ber der Behorde Auskunft über die Einkommensverhältnisse zu erteilen, soweit die Durchführung des AFWoG dies erfordert. 

Anmerkung 1 
DieAngabedesBerufes istfreiwillig. Siedient einer Plausibilitätsprüfung und er- 
spart Rückfragen bei Einkunftsveränderungen insbesondere infolge Beendi- 
gung einer Ausbildung, eines Studiums oder des Grundwehrdienstes. bei Ar- 
beitslosigkeit oder Krankheit sowie bei berufsbedingten stark schwankenden 
Einkünften. 

Anmerkung 2 

Stichtag für die Feststellung der Familien- und Einkommensverhältnisse ist 

a) bei der Bewilligung von öffentlichen oder nicht-öffentlichen Mitteln an Bau- 
herrn und Ersterwerber: der Zeitpunkt der Antragstellung, 

b) beider Ausstellungvon Wohnberechtigungsbescheinigungen und Bezugs- 
genehmigungen: der Zeitpunkt der Antragstellung, 

C) bei der Feststellung der Wohnberechtigung nach Rückzahlung der öffentli- 
chen Mittel: der Zeitpunkt der Rückzahlung deröffentlichen Mittel, 

d) bei der Anerkennung als geeigneter Bewerberfürmit öffentlichen und nicht- 
offentlichen Mitteln geförderte Kaufeigenheime und Kaufeigentumswoh- 
nungen:derZeitpunktdesAbschlussesdesKauf-oder Bewerbervertrages. 

e) bei der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe: der 1. April des Kalenderjah- 
res vor Beginn des jeweiligen dreijährigen Leistungszeitraumes. 

Grundsätzlich sind die Einkünfte des Jahres zugrunde zu legen. das dem Stich- 
tagvorangegangen ist. Falls der Einkommensteuerbescheid für dieses Jahr be- 
reits vorlieqt, sind die Angaben dieses Bescheides in Spalte 2 einzutragen; die 
Spalte 1 isfdann nichtau~zufüllen. Fallsder ~inkommensteuerbescheidfürdas 
vergangene Kalenderjahr noch nicht vorliegt, sind in Spalte 1 die Angaben des 
Steuerbescheides für das Kalenderjahr der letzten Veranlagung einzutragen 
und in Spalte2 die Beträgefürdasvergangene Kalenderjahr (z. B. aufgrundder 
Einkommensteuer-Erklärung) anzugeben. 

Abweichend sind zugrunde zu legen 
- die Einkünfte des laufenden Jahres, in das der Stichtag fällt. 

oder 
- das Zwölffache der Einkünfte des letzten Monats vor dem Stichtag, 

wenn sie voraussichtlich auf Dauer hoher oder niedriger sind als die Einkünfte 
des vergangenen Kalenderjahres. Eine Erhöhung oder Verringerung der Ein- 
künftewirdalsdauerhaftangesehen, wennsievoraussichtlichauf unbestimmte 
Zeit oder für mindestens 3 Jahre bestehen bleiben wird. Diese Veränderungen 
der Einkünftesind in Nr. 6einzutragen. Veränderungen derEinkünfte nach dem 
Stichtag werden nur berücksichtigt, wenn sie am Stichtag sicher festgestanden 
haben. 

Anzurechnen ist nur die Summe der positiven Einkünfte. Diese ist dem 
Einkommensteuer-Bescheid zu entnehmen. Einkünfte sind 
- bei Einkünftenaus Land- und Forstwirtschaft, ausGewerbebetrieb und aus 

selbständiger Arbeit: der Gewinn, 
- bei Einkunften aus nichtselbständiger Arbeit. Kapitalvermögen. Vermie- 

tung und Verpachtung und bei den sonstigen Einkünften im Sinne des 5 22 
EStG: der Uberschuß der Einnahmen über die Werbungskosten. 

Sind negativeEinkünfte(Verluste)ausgewiesen, sosind sie mit ..Null" aufzufüh- 
ren; denneinAusgleich mitVerlusten aus anderen Einkunftsarten ist nicht zulas- 
sig. 

Werden Ehegatten zusammenveranlagt, ist das zusammengerechnete Ein- 
kommen beider Ehegatten anzugeben. Werden die Ehegatten getrennt veran- 
lagt, hat der Wohnungsuchende nur sein Einkommen anzugeben und der Ehe- 
gatte eineeigene Erklärung mit Formblatt l b  oder 2b abzugeben. 

Anmerkung 3 

Bei der Ermittlung des anrechenbaren Jahreseinkommens sind Sonderab- 
schreibungen hinzuzurechnen, die bei der Einkommensteuer unter anderen 
Gesichtspunkten alsdenen derWertminderung abgesetzt werden, insbesonde- 
re solche nach 55 7a bis 7f EStG. Diesesgilt allerdings nurfürden Teilbetrag, um 
den die Sonderabschreibungen die nach $ 7  EStG zulässigen Absetzungen für 
Abnutzung übersteigen. 
Zur Ermittlung diesesTeilbetrages wird wie folgt verfahren: 

In Nr  2.1 wird die Sonderabschreibung eingetragen und der Summe der Ein- 
künfte hinzuqerechnet; in Nr. 4.3 wird die Absetzunq für Abnutzunq (AfA) nach 
5 7EStG angegeben undvon der Summeder ~ i n k ü n i t e a b ~ e z o ~ e n , d i e  dem An- 
traqsleller zustehen würde, wenn er eine Sonderabschreibunq nicht in An- 
sprich nehmen würde. 

Bei selbstgenutzten Einfamilienhäusern und selbstgenutzten Eigentumswoh- 
nungen. die bis 1986 hergestelltoderangeschafftwurden. istin Nr.4.3dieAbset- 
zung nach 5 7 EStG mit Null anzusetzen, dasie bereits bei der Pauschbesteue. 
rung nach 5 21a EStG berücksichtigt worden ist. Nrn. 2.1 und 4.3sind nicht aus. 
zufüllen bei selbstgenutzten Eigenheimen und Eigentumswohnungen, die seit 
1987 hergestellt oder angeschafft wurden. Führt die Absetzung bei der Ein- 
kunftsart Vermietung und Verpachtung zu Verlusten, so ist als Betrag ,.Null" ein- 
zusetzen; denn ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten ist nicht 
zulässig. 

Anmerkung 4 
Nach5 19Abs.2EStG bleibtvonVersorgungsbezügenein Betragin Höhevon40 
V. H., höchstens jedoch insgesamt jährlich ein Betrag von 4800,- DM, 
steuerfrei. Versorgungsbezügesind BezügeundVorteileausfrüheren Dienstlei- 
stungen. die gewährt werden 

1. als Ruhegehalt. Witwen- oder Waisengeld, Unterhaltsbeitrag oder als 
gleichartiger Bezug auf Grund beamtenrechtlicher oder entsprechender 
gesetzlicher Vorschriften oder nach beamtenrechtlichen Grundsatzen von 
Körperschaften. Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtlichen Verbänden von Körperschaften oder 

2. in anderen Fällen wegen Erreichens einer Altersgrenze, Berufsunfähigkeit, 
Erwerbsunfähigkeit oder als Hinterbliebenenbezüge. 

Anmerkung 5 

5 22 Nr. 1 Buchst. a EStG regelt die Besteuerung von Leibrenten. bei denen in 
den einzelnen Bezügen Einkünfte aus Erträgen des Rentenrechts enthalten 
sind. Zu diesen Leibrenten zählen vor allem die Alters- und Invalidenrenten aus 
den gesetzlichen Rentenversicherungen der Arbeiterlinnen und Angestellten 
und aus der Knappschaftsversicherung sowie die Renten aus Versicherungs- 
verträgen. Bei der Besteuerung wird die Steuer nur von dem sogenannten Er- 
tragsanteil bemessen. Bei der Ermittlung des für die Bezugsberechtigung maß- 
geblichen Einkommens ist jedoch der volle Betrag zugrunde zu legen und des- 
halb der bei der Besteuerung nicht berücksichtigte Betrag in Nr. 2.3 anzugeben. 
Zum vollen Betrag der Rente gehört auch der vom Rentenversicherungsträger 
einbehaltene Krankenversicherungsbeitrag. 

Anmerkung 6 
In Nr. 4.1 sind nurgesetzliche undtarifliche Kinderzulagenzu Löhnen, Gehältern 
undRentensowiedievergleichbaren Bezügeeinzusetzen.dieindenangegebe- 
nen Einkünften enthalten sind. Das (steuerfreie) Kindergeld nach der Kinder- 
geldgesetzgebungwird aus öffentlichen Kassen gezahlt und ist deshalb nicht in 
den Einkünften zu Nr. 1 enthalten. Die steuerfreien Kinderzuschüsse aus den 
gesetzlichen Rentenversicherungen sind in der Summe der Einkünfte (Nr. 1) 
nicht enthalten und dürfen in Nr. 4.1 nicht eingetragen werden. 

Anzugeben ist bei BeamtenIBeamtinnen. RichternlRichterinnen und Solda- 
tenlsoldatinnen sowie Angestellten und ArbeiternlArbeiterinnen des öffentli- 
chen Dienstes die Erhöhung des Ortszuschlages und die Sonderzuwendung, 
die mit Rücksicht auf Kinder gewährt werden. 

Anmerkung 7 
Einzutragen sind die Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsver- 
pflichtungen 

a) für nicht zum Haushalt rechnendeverwandtedeslder Wohnungsuchenden 
oder seines Ehegatten, 

b) für den geschiedenen oderdauernd getrennt lebenden Ehegatten und 

C) in Fällen der Nichtigkeit oder Aufhebung der Ehe 

Anmerkung 8 
Vom ermittelten Jahreseinkommen ist ein Betragvon 10 V. H. abzuziehen, wenn 
Steuernvom Einkommen entrichtet werden (Lohn-oder Einkommensteuer). Der 
Nachweis kann z. B. durch Vorlage einer Lohn-IGehaltsabrechnung, eines Be- 
scheides über den Lohnsteuerjahresausgleich oder eines Einkommensteuer- 
bescheidesgeführt werden. 

Werden weder Lohn- noch Einkommensteuer gezahlt. ist Nr. 4.6 nicht auszuful- 
len. Es wird dann das Einkommen It. Nrn. 4.515oder 6 zugrunde gelegt. 

- MBI. NU'. 1990 S .  520. 
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11. 
Hinweise 

Inhalt des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen 

Nr. 25 V. 6. 4. 1990 

(Einzelpreis dieser Nummer 3,70 DM zuzügl. Portokosten) 
Glied.- 

Nr . Datum Seite 

77 7 .2 .  1990 Gesetz über die Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft (Linksniederrheinisches Ent- 
wässeruiigs-Genossenschafts-Gesetz - LINEGG -) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210 

- MB1. NW. 1990 S .  549. 

Inhalt des Gemeinsamen Amtsblattes des Kultusministeriums 
und des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 

Nr. 4 V. 15. 4. 1990 

Teil I - Kultusminister 

Amtlicher Teil 

Sondererhebung der Zahl der aus- und übergesiedelten Schülerin- Lehrerfortbildung; Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern, die 
nen und Schüler zur Ermittlung des zusätzlichen Lehrerbedaris zum Kinder von Aussiedlern unterrichten; Anderung. RdErl. d. Kultus- 
18.5.1990. RdErl. d. Kultusrninisters V. 26.3.1990 . . . . . . . . . . . . .  214 ministers V. 22.3. 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226 

Berufsschule; Prüfungstermine der Industrie- und Handelskam- Verwaltungsvorschriften zur Anwendung des § 23 Schulverwal- 
rnern 1991192. RdErl. d. Kultusrninisters V. 21.2. 1990 . . . . . . . . . . .  214 tungsgesetz ( s ~ ~ v G ) ;  ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ d ~ ~ l ,  d, ~ ~ l t ~ ~ ~ i ~ i ~ t ~ ~ ~  6.3, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Verordnung über die Ausbildun~ und Prü fun~ in der Fachober- 1990 226 
schule (APO-FOS); ~inführungserlaß. RdErl. d Kultusministers V. 23,2, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214 Welternährungstag. RdErl. d. Kultusministers V. 1.3.1990 . . . . . . . .  226 

Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in der Fachober- 
schule (Ausbilduhgs- und Prüfungsordnung gemäß 5 26b SchVG - 
APO-FOS) vom 11. Februar 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215 Teil - - 

Genehmigung von Lernmitteln; Änderung. RdErl. d. Kultusministers Stellenausschreibungen im Geschäftsbereich des Kultusrninisters 227 
v.25.3.1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2'9 Inhaltsverzeichnis des Gemeinsamen Amtsblattes -Teil Il-Minister 

. . . . . . . . . .  Unfallverhütung in Schulen, ~chul~esundheitswesen; Verwendung für Wissenschaft und Forschung - vom 15. April 1990 230 
von optoelektronischen Geräten und anderen Unterrichtsmitteln, in 
denen Asbest verarbeitet worden ist. RdErl. d. Kultusministers V. Inhaltsverzeichnis des Ministerialblattes für das Land Nordrhein- 
12,3, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 Westfalen für die Ausgaben vom 7. bis 29. März 1990 . . . . . . . . . . .  230 

Allgemeine Nichtschüler-Prüfungsordnung für berufsbildende Inhaltsverzeichnis des Gesetz- und Verordnungsblattes für das 
Schulen (Prüfungsordnung gemäß § 26b SchVG - PO-NSch-BBS) Land Nordrhein-Westfalen für die Ausgaben vom 5. bis 28. März 1990 232 
vom 11.Februar 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221 

Achte Verordnung zur Änderung der Ordnung des Vorbereitungs- 
dienstes und der Zweiten Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen Anzeigen 
vom 12. Februar 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224 Kostenpflichtige Stellen- und Werbeanzeigen . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 
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Teil II - Minister für Wissenschaft und Forschung 

Amtlicher Teil 

Grundordnung der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch- 
schule Aachen (RWTH) vom 5. Februar 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Berichtigung der Grundordnung für die Fernuniversität - Gesamt- 
Kochschule - in Hagen vom 4. Juli 1989 (GAB!. NW. S. 404) . . . . .  
Änderung des integrierten Diplomstudiengangs Mathernatikwirt- 
schaftsmathematik/lechnomathematik an der Universität - Ge- 
samthochschule - Duisburg. Bek. d. Ministers für Wissenschaft und 
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